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8.2 Pilotgebiet Neustadt 

8.2.1 Ausgangssituation 

Mit einer Wohnungsleerstandsquote von 78%,gehört das Pilotgebiet in der Neustadt zu den besonders gravie-
renden Problemlagen. Trotz der seit 1995 nachvollziehbaren Erosion des Einwohnerbestands, der als Reaktion 
auf unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen und die Verfügbarkeit von besseren Wohnungsangeboten an 
anderen Standorten in Greiz verstanden werden muss, sind die Verluste an Bausubstanz noch relativ gering, 
so dass die historischen Bau- und Raumstrukturen noch gut ablesbar sind. Der generelle Zustand der leer ste-
henden Gebäude ist allerdings sehr besorgniserregend, ohne kurzfristig einzuleitende Sicherungsmaßnahmen 
dürften mehrere Abrisse nicht mehr zu vermeiden sein. Damit wäre die in der Rudolf-Breitscheid-Straße prä-
gende geschlossene Blockrandbebauung, die mit der gegenüberliegenden Seite einen relativ engen Straßen-
raum bildet, soweit aufgelöst, dass die historische Struktur nicht mehr ablesbar wäre. Die GFD ist in der Ru-
dolf-Breitscheid-Straße Eigentümerin von drei komplett leer stehenden Gebäuden (Nr. 53, 59 und 65). Die da-
zwischen liegenden Gebäude Nr. 55 bzw. 57 stehen aktuell zum Verkauf. Im Untersuchungsgebiet steht ledig-
lich das Gebäude Rosa-Luxemburg-Straße 56 unter Denkmalschutz (Einzeldenkmal). 
 
Die zentrumsnahe Lage des Blocks und die hier mögliche Wohnqualität werden von allen Beteiligten als sehr 
gut bezeichnet, nicht zuletzt auch wegen der Nähe zum Grünzug in der Elsteraue. Stellplatzprobleme treten 
nicht auf, auch wenn das Parken auf dem Grundstück nur im Ausnahmefall möglich ist. De facto reicht aber 
das Stellplatzangebot im Straßenraum aus. 
 
Als ortsspezifische Entwicklungshemmnisse erwiesen sich folgende Aspekte: 
 
Rudolf-Breitscheid-Straße: Die dichte Überbauung der Hinterhöfe Rudolf-Breitscheid-Straße Nr. 55, 57 und 69 
bietet keine Chance für zeitgemäßes Wohnen. Für Nebennutzungen besteht kein Bedarf, der eine solch massi-
ve Hinterbauung erforderlich machen würde. Durch die geschlossene Bauweise an der Rudolf-Breitscheid-
Straße ist die Gestaltung und Nutzung der verhältnismäßig kleinen Freiflächen eingeschränkt. Hier fehlt eine 
rückwärtige Erschließung der Gartengrundstücke. Da alle Gebäude über ein Sockelgeschoss verfügen, ist ein 
barrierefreier Zugang von der Straße nicht gegeben. Das schränkt die Zielgruppe potenzieller Mieter deutlich 
ein, zumal gerade im Bereich von altengerechten Wohnungen ein gutes Marktpotenzial gesehen wird. 
 
Rosa-Luxemburg-Straße: Hier ist das Strukturbild nicht so einheitlich und prägend wie in der Rudolf-
Breitscheid-Straße, die in Teilbereichen ehemals vorhandene geschlossene Blockrandbebauung ist weitge-
hend aufgelöst. Das im Bereich der Eckhäuser bereits historisch angelegte Bild von an der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze stehenden Solitären mit viel Grün im großen Gartenbereich hat sich praktisch über die ge-
samte Blocklänge durchgesetzt. Lediglich das Haus Nr. 52 ist noch einseitig an die Nr. 50 angebaut, zeigt a-
ber zum Leergrundstück Nr. 54 eine Brandwand und ist komplett leer stehend in einem sehr desolaten Zu-
stand, der auch das benachbarte Gebäude Nr. 50 gefährdet. Die weitere Entwicklung des teilsanierten Ge-
bäudes Nr. 50 erscheint insofern problematisch, als es über eine sehr weitgehende, mehrgeschossige Hinter-
bauung verfügt, die auch die Nachbargebäude in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Diese Baulichkeit dient ge-
genwärtig als Lagerraum. Ebenfalls von dichter Überbauung geprägt ist der Hinterhof des Gebäudes Nr. 52.  
 

Quartier Neustadt
Anzahl WE 69
Anzahl WE leer 54
Leerstandsquote 78,3
Einwohner 30
Anzahl WE / Gebäude 4,3  
Abb. 43: Eckdaten Pilotgebiet Neustadt 2010, Quelle: Stadt Greiz 
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Abb. 44: Entwicklung Wohnungsleerstand Pilotgebiet Neustadt 1995, 2000, 2005 und 2010, eigene Schätzung Stadt 
Greiz 
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Abb. 45: Luftbild mit Abgrenzung des Untersuchungsgebietes Neustadt 
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8.2.2 Entwicklungsperspektiven 

Zur Verdeutlichung der Lösungsmöglichkeiten dienen die nachfolgenden Varianten, die grundsätzlich von der 
Erhaltung der Blockrandbebauung an der Rudolf-Breitscheid-Straße, der Schaffung einer rückwärtigen Er-
schließung für die Gebäude an der Rudolf-Breitscheid-Straße und von einer mehr oder weniger weit gehenden 
Entkernung der Hinterhöfe ausgehen. Um das Erhaltungsziel zu erreichen, müsste die GFD ihre Bestände mit 
Sicherungsmaßnahmen solange vor weiterem Verfall schützen, bis die Nachfrage und die Ressourcen für eine 
Sanierung gesichert sind. 
 
Die Varianten unterscheiden sich insofern, als sie die Möglichkeit aufzeigen, bei der rückwärtigen Erschließung 
die Anordnung von Schuppen für Fahrräder, Kinderwagen oder auch Mülltonnen entweder zusammengefasst 
für mehrere Liegenschaften oder aber individuell für jede Liegenschaft anzuordnen. 
 
Eine weitergehende Entwicklungsmöglichkeit würde sich ergeben, wenn die GFD ergänzend zu ihrem Bestand 
in der Rudolf-Breitscheid-Straße die aktuell zum Verkauf stehenden Gebäude Nr. 55 und 57 erwerben würden. 
In diesem Falle wäre zu prüfen, ob nicht durch den Abriss der (nicht denkmalgeschützten) Altbauten der Weg 
frei gemacht werden könnte für eine Neubebauung, die demselben städtebaulichen Prinzip der geschlossenen 
Blockrandbebauung und den quartierstypischen Gestaltungsprinzipien folgt, aber sowohl bezüglich barriere-
freier Erschließung, Grundrissgestaltung sowie Energiebilanz Qualitäten entwickeln kann, die im Bestand nicht 
zu realisieren wären. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich Wirtschaftlichkeit und Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Neubaus günstiger darstellen lassen.  
Darüber hinaus ist der Ankauf des Gebäudes  Rosa-Luxemburg-Straße 52 vorstellbar, um nach einem Abriss 
eine Zuwegung für die Gebäude Rudolf-Breitscheid-Straße zu errichten. Das verbleibende Grundstück könnte 
für die seitliche Fassadenausbildung und das Anlegen eines Gartens für die Rosa-Luxemburg-Straße 50 ge-
nutzt werden.  
 
Für die Rosa-Luxemburg-Straße ergeben sich keine grundsätzlichen Varianten. Der Auflösungsprozess der zu-
sammenhängenden Bebauung ist hier soweit fortgeschritten, dass eine Strukturerhaltung einer Rekonstruktion 
gleichkäme. Angesichts der generell geringen Investitionsbereitschaft erscheint dies wenig wahrscheinlich. Es 
wird daher ein Weg vorgeschlagen, der versucht, in Anlehnung an bereits vorhandene Ansätze eine neue 
Struktur zu entwickeln. Wesentliche Merkmale sind: Gebäudestellung an der vorderen Grundstücksgrenze, 
Entwicklung der Gebäude im Charakter eines Solitärs mit gestalteten Fassaden an allen 4 Seiten, restliche 
Grundstücksfläche als großer, grüner Freiraum. Bei der Transformation von der geschlossenen Bauweise zum 
Solitär müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die bisherigen Brandwände zu vollwertigen 
Fassaden werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Wege: vom Einschneiden von Fenstern, Anhängen von Bal-
konen bis hin zu kleineren oder größeren Anbauten. Voraussetzung ist, dass die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden (Zukauf des Nachbargrundstücks ganz oder teilweise, Gestattung (Eintragung von 
Baulast ins Grundbuch) oder aber Grundstücksneuordnung). Es wird in jedem Einzelfall zu klären sein, was 
der gangbare Weg sein wird. Im Ergebnis kann aber in der Rosa-Luxemburg-Straße eine qualitätsvolle neue 
Ordnung entstehen, die mit ihrer geringeren Dichte und höherem Grünanteil den Übergang zur Elsteraue mar-
kiert und maßgeblich das Wohnumfeld aufwertet. 
 
Wie auch im Bereich Altstadt zeigt sich, dass die Kommunikation zwischen den Eigentümern und mit der Stadt 
unzureichend ist. Die beiden Werkstattgespräche haben bereits ermöglicht, erste bilaterale Abstimmungen 
zwischen Eigentümern anzustoßen. Die Thematik der Entkernung und der rückwärtigen Erschließung im Blo-
ckinnenbereich wird aber weiteren, erheblichen Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf erforderlich ma-
chen. Hierzu bedarf es einer Person, die sich im Auftrag der Stadt (bzw. als Teil der Stadtverwaltung) darum 
kümmert, dass diese Gespräche weitergeführt und zu einem Ergebnis gebracht werden. Im Verlauf der weite-
ren Gespräche wird zu klären sein, ob die Einführung einer inneren Erschließung auf der Ebene von im Grund-
buch eingetragenen Wegerechten möglich ist, oder ob hierzu ein formelles Umlegungsverfahren erforderlich 
wird, das dann von der Stadt einzuleiten wäre. 
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8.2.3 Rahmenplan 

Der Rahmenplan fasst die Ergebnisse der Workshoparbeit zusammen. Er bestätigt das Erhaltungsziel in der 
Rudolf-Breitscheid-Straße, vollzieht aber den eingeleiteten Strukturwandel in der Rosa-Luxemburg-Straße. Es 
wird im weiteren Verlauf zu klären sein, ob hier eine Anpassung der Erhaltungssatzung geboten ist.  
 
Mit der als Ziel dargestellten Entkernung schafft der Rahmenplan die Voraussetzung dafür, dass im Bestand 
oder in der strukturerhaltenden Neubebauung zeitgemäße Wohn- und Wohnumfeldqualität geschaffen werden 
kann. 
 
Im Ergebnis des Sanierungsprozesses werden in der Variante 1 alle heute bestehenden 69 Wohneinheiten er-
halten und saniert. Auf Grund der hohen Qualität ist eine gute Vermietbarkeit zu erwarten. Bei einer durch-
schnittlichen Wohnungsbelegung mit 1,8 Personen kann die Einwohnerzahl von heute 30 Einwohnern auf bis 
zu 124 Einwohner ansteigen. Zu sanieren sind 54 Wohnungen, ca. 95 Einwohner sind in das Quartier zu len-
ken.  
 
In der Variante 2 werden 26 Wohnungen abgerissen und 18 Wohnungen neu gebaut; zu sanieren sind 28 
Wohnungen. Im Ergebnis stehen 61 Wohnungen für ca. 110 Einwohner zur Verfügung, ca. 80 Einwohner sind 
für das Quartier zu gewinnen.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass seitens der Eigentümer eine Stabilisierung dieses Bereichs ge-
wünscht und auch für machbar angesehen wird. Wesentliche Impulse werden von einer Intensivierung der 
Kommunikation und Koordination, von der Entkernung der Hinterhofbebauung, der Begrünung der Hinterhöfe 
und von der Schaffung einer rückwärtigen Erschließung für die Gebäude an der Rudolf-Breitscheid-Straße er-
wartet. Letztere verbessert nicht nur die Unterbringung von Fahrrädern, Kinderwagen, Mülleimer etc. sondern 
eröffnet die Möglichkeit eines barrierefreien Hauseingangs sowie des problemlosen Abtransports z.B. von Gar-
tenabfällen. 
 
Folgende Tabelle fasst die Erhaltungs- und Entwicklungsziele hinsichtlich Baustruktur, Gestaltung und Wohn-
umfeld zusammen und gibt Maßnahmevorschläge zur Aktivierung der Umsetzung: 
 

Kriterien Erhaltungs-/Entwicklungsziele Konsequenzen/Maßnahmenvorschläge 
Baustruktur   
Bauweise Erhaltung der prägnanten Raumkanten:  
 Rudolf – Breitscheid-Straße:  

• geschlossene Bauweise an straßenständiger 
Baulinie 

 

• Sicherungsmaßnahmen an baufälligen Gebäu-
den durchführen 

• Ggf. Ersatzneubauten (infolge nicht mehr sanie-
rungsfähiger Bausubstanz) unter Berücksichti-
gung der Erhaltungs- und Gestaltungsziele er-
richten 

 Rosa-Luxemburg-Straße: 
• zwingend straßenständige Bebauung, ge-

schlossen bzw. offen in Gärten mit Großbäu-
men 

• Erhaltung von straßenständigen Raumkanten, 
gebildet mit Grundstücksmauern bzw. Zäunen 
mit Sockel  

Abriss von Nr. 52 möglich (falls nicht sanierungsfä-
hig) unter den Voraussetzungen:  
• Auflösung der Brandwand Nr. 50 in eine hoch-

wertige Fassade  
• Ausbildung einer straßenseitigen Raumkante 

durch Grundstücksmauern bzw. Zäunen mit 
Sockel  

• Ausbildung eines Gartens, d.h. Pflanzgebot für 
ein bis zwei große Laubbäume  

Gebäudestellung Erhaltung der ortsbildprägenden Gebäudestel-
lung: alle Straßen traufständig 

 

Geschossigkeit Erhaltung der quartierstypischen Geschossigkeit: 
max. III+D, min. II+D 

Bei viergeschossig ausgebauten Gebäuden (zum 
Innenhof) ggf. Rückbau von Dachgeschossen för-
dern  

Maß der Nutzung Reduzierung der überbauten Flächen:  
Rudolf-Breitscheid-Straße: GRZ max. 0,7 
Rosa-Luxemburg-Straße: GRZ max. 0,6 
d.h. Grundstücksflächen im Innenbereich nicht 
überbaut, nicht versiegelt 

Abriss von Neben- und Hauptgebäude im Blockin-
nenbereich:  
• Finanzielle Förderung für Abriss im Innenbe-

reich 
• keine Sanierungsförderung 

Dachform Erhaltung der vorhandenen typischen Dachfor-
men: 
Rudolf-Breitscheid-Straße: Satteldach 
Johann-Sebastian-Bach-Straße: Satteldach 
Rosa-Luxemburg-Straße: Satteldach, Walmdach 

 

Gestaltung   
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Fassadengestaltung  Erhaltung der quartierstypischen Gestaltungsele-
mente für Bestandsgebäude und ggf. Ersatzneu-
bauten: 
• Stehende Fensterformate 
• Horizontale Fassadengliederung 
• Anteil der Öffnungsflächen in der Fassade 

max. 25 % 
• Fassadenfarben in gedeckten Farben  
• Ortstypische Materialien  

Erarbeitung eines Gestaltkataloges  

Wohnumfeld   
Flächen für Fußwege  
im Blockinnen-
bereich 

Barrierefreie Erschließung der Wohngebäude mit 
Sockelgeschoss an der Rudolf-Breitscheid-Straße 

Neue Fußwegeerschließung im Blockinnenbereich 
mit Anbindung an die Rosa-Luxemburg-Straße: 
max. Breite 1,5 m 
Lage der Anbindung in Abstimmung mit den jeweili-
gen Grundstücksbesitzern  

Freiflächenaus-
stattung 

Erhalt des bestehenden Baumbestandes 
Entwicklung von großflächigen Gärten zur Aufwer-
tung der Wohnnutzung  

Pflanzung/Förderung ortstypischer Laubsträucher 
und –bäume im Innenbereich 
Unterstützung/Förderung beim Abriss von Zäu-
nen/Mauern im Innenbereich  
 

Öffentlicher Raum Entwicklung von aufgewerteten Wohnstraßen so-
wie eines angenehmen Kleinklimas im Straßen-
raum 

Begrünung des Straßenraumes mit Straßenbäumen 
und Einrichtung von Parkbuchten 
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9 Innenstadtkonzept 

9.1 Stadträumliche Ziele und Leitlinien 

Das stadträumliche Konzept zielt auf die Erhaltung bzw. auf die Verstärkung der wesentlichen Charakteristika 
des räumlichen Gefüges in Alt- und Neustadt. 
 
In der Kernzone der Altstadt herrschen eine Abfolge aus eher schmalen, geschwungenen Straßen und Gassen 
sowie vielfältige baulich gefasste Plätze oder platzartige Erweiterungen des Straßenraums vor. Die Raumkan-
ten sind in aller Regel durch eine geschlossene Blockrandbebauung geprägt. Typisch an dieser Raumstruktur 
ist, dass sie nur abschnittsweise erlebt werden kann, da sich die Übersicht aufgrund von Visierbrüchen immer 
auf kurze Teilbereiche beschränkt, die beim Durchschreiten fließend ineinander übergehen. Die Rand- und 
Übergangsbereiche der Altstadt sind zwar in ähnlichem Duktus, aber weniger stringent entwickelt worden und 
aufgrund unterschiedlicher Interventionen nur noch bruchstückhaft erhalten. Hier sind situationsgerechte 
Raumprofile im Sinne von Abrundung der Kernzone bzw. Gestaltung von Übergängen zu entwickeln. 
 
Die Neustadt basiert auf einem orthogonalen Raster geradlinig angelegter Straßen, wobei die Straßenraumpro-
file eine klare, geplante Hierarchie ablesen lassen. Geplante, stadträumlich gefasste Plätze sind in dieser 
Struktur nicht vorhanden. Die Fassung der Raumkanten ist differenziert, wobei immer die vordere Grund-
stücksgrenze zum Straßenraum hin als Bauflucht aufgenommen ist: Große Villen mit Bauwich prägen die Caro-
linenstraße, geschlossene Bauweise herrscht im Nebennetz vor, an einzelnen Standorten z.B. auch an Eck-
grundstücken finden sich solitäre Baukörper mit großen, auch im Straßenbild wahrnehmbaren Gärten. 
Diese für die Gründerzeit charakteristische städtebauliche Struktur ist auch bestimmend für den Bereich östlich 
des Marstallgeländes. Im Unterschied zum mittelalterlich geprägten Raumgefüge der Altstadt vermittelt die Si-
tuation in der Neustadt eine gute Übersicht und ein klares Ordnungsprinzip. Auch hier sind die Rand- bzw. Ü-
bergangsbereiche weniger klar strukturiert und auch stärker von Auflösungserscheinungen betroffen. Analog 
zu den Randbereichen der Altstadt sind auch hier situationsgerechte Abrundungen bzw. Übergänge zu entwi-
ckeln. 
 
Von besonderer Bedeutung für das Stadtbild sind die herausragenden, fernwirksamen Identifikationspunkte 
wie z.B. das Obere oder Untere Schloss sowie die topographische Fassung der Innenstadt mit begrünten 
Hängen (vgl. Plan „Analyse Stadtbild“).  

9.2 Nutzungsziele und Leitlinien 

Mit der Funktion der Innenstadt als Wohnstandort und als kommerzielles, kulturelles und administratives Zent-
rum der Stadt Greiz und ihres Umlandes sind die Nutzungsziele vorgegeben. Angesichts der gegebenen Leer-
stände und des weiterhin zu erwartenden Rückgangs der gesamtstädtischen Einwohnerzahl und damit auch 
der Nachfrage nach gewerblichen Flächen erscheint es nicht zielführend, innerhalb der Innenstadt eine weiter-
gehende Nutzungsdifferenzierung vorzugeben. Vorrangiges Ziel muss sein, die Nutzungs- und Sanierungsde-
fizite abzubauen, wobei es dem Markt und Entscheidungen der Marktakteure überlassen bleiben kann, welche 
Nutzung an welchem Standort angesiedelt wird, sofern die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit gegeben ist wie 
angemessene Erschließung, nicht störender Charakter der Nutzung sowie Einfügungsgebot erfüllt sind. Als 
Hinweis für eine sinnvolle Platzierung von Einrichtungen des Einzelhandels und des Dienstleistungssektors 
werden der im Einzelhandelsgutachten von 2009 definierte Zentrumsbereich in der Altstadt sowie der Ergän-
zungsbereich auf der Neustädter Seite nachrichtlich in den Zielplan übernommen. (vgl. Plan „Nutzungsziele / 
Leitlinien“, S. 74) 
 
Größerer Steuerungsbedarf wird bei der Entwicklung eines qualitätvollen Freiraumgefüges gesehen. Dabei 
stehen zwei Zielrichtungen im Vordergrund: 

1. Verbesserung der Grünausstattung innerhalb der bebauten Bereiche zur Verbesserung der Umfeld-
qualität für die zentralen Nutzungen und das Wohnen insbesondere durch Entkernung und Begrü-
nung von Blockinnenbereichen sowie einer nach denkmalpflegerischen wie stadtklimatischen Kriterien 
verträglichen Straßenraumbegrünung, wobei hier insbesondere die Hauptachsen aufzuwerten sind 
(z.B. verlängerte Irchwitzer Straße, Papiermühlenweg, Pohlitzer Weg). 

2. Entwicklung eines hochwertigen, leistungsfähigen Grünverbundes im Zusammenspiel von Elsteraue, 
Waldhängen, Schlossberg, Greizer Park sowie weiterer Parkanlagen. In diesen Verbund sind auch 
geeignete Brachflächen einzubeziehen, sei es als Trittsteine in größeren Verbundslücken, sei es als 
Erweiterung in Randlagen zu den bereits bestehenden Grünflächen. Dieser Grünverbund übernimmt 
wesentliche Aufgaben im Stadtbild, in Naherholung und Freizeitgestaltung, im Stadtklima und im nicht 
motorisierten Stadtverkehr. 
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9.3 Verkehrliche Ziele und Leitlinien 

Konkrete Maßnahmen zur Entwicklung des Verkehrssystems im Untersuchungsgebiet leiten sich aus dem Ver-
kehrskonzept Altstadt (2009) und den Vertiefenden Untersuchungen hierzu (2012) ab. Ergänzende Maßnah-
men finden sich im 2008 vom Stadtrat beschlossenen Lärmaktionsplan (LAP). Aus der von der Stadt Greiz be-
auftragten 2. Bearbeitungsstufe des LAP werden sich Mitte 2013 vsl. weitere Maßnahmen ergeben. 

Nachfolgend werden die wesentlichen, noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus den vorhandenen Konzepten 
dargestellt und um weitere notwendige Maßnahmen; insbesondere im Neustadtbereich ergänzt. Diese leiten 
sich aus den in Kapitel 4.8 Verkehr aufgeführten grundsätzlichen Zielen ab.  

Dringliche bauliche Maßnahmen am Straßenhauptnetz sind vor allem in folgenden Bereichen erforderlich: 

• Für den Ausbau der Marstallstraße (L 2344) liegen Vorentwürfe in verschiedenen Varianten vor. Die 
Straße wird auch das geplante Marstallcenter erschließen und muss dieses gleichzeitig optimal an 
das Stadtzentrum anbinden, damit die Fußgängerachsen nicht unterbrochen werden. Neben der dem 
geschützten Umfeld angemessenen Straßenraumgestaltung kommt der Ausbildung der Querungs-
stellen für Fußgänger besondere Bedeutung zu. 

• Westlich des Kreisverkehrs bündelt die Bruno-Bergner-Straße die Verkehre von B 92 und  B 94. Der in 
diesem Abschnitt verlaufende Elsterradweg erlaubt derzeit - wegen der gegebenen Verkehrsraumbrei-
te - keine geschützte Führung des Radverkehrs. Da wegen der hohen Verkehrsbelastung zudem die 
Einrichtung eines zusätzlichen Haltestellenpaares für die hier verlaufenden Buslinien (Amtsgericht…) 
einen Ausbau zweckmäßig erscheinen lässt, müssen für diesen Abschnitt entsprechende Untersu-
chungen erfolgen. Hierbei sind auch die Belange des Hochwasserschutzes und der uferbegleitende  
Baumbestand zu beachten. Letzterer wäre - wegen seiner herausragenden, stadtbildprägenden Be-
deutung - im Falle unvermeidbarer Eingriffe adäquat zu ersetzen. 

• Beim Ausbau der partiell zu schmalen Oberen Silberstraße sind auch die Belange der Anliegerbebau-
ung zu würdigen. Die Schaffung eines Längsparkstreifens ist hier anzustreben. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit der innerstädtischen 
Teilgebiete für den ÖPNV und zur Optimierung des Parkierungssystems: 

• Einrichtung zusätzlicher Bushaltestellen in den Bereichen Siebenhitze, Obere Silberstraße und Bruno-
Bergner-Straße 

• Umgestaltung und Erweiterung des Parkplatzes Landratsamt  
• Neubau eines Parkhauses am Kreisel (ca. 250 Stellplätze, auch als Ersatz für den Parkplatz Elster-

flussbett) 
• Einrichtung eines Parkplatzes auf der ehemaligen Ladestraße am Neustadtring (ca. 100 Stellplätze 

westlich des Bahnhofs). Neubau einer querungsfreien Gehwegverbindung östlich des Neustadtringes 
zur Bahnunterführung Poststraße. 

• Zur Ermittlung des konkreten Stellplatzbedarfs in der Neustadt ist ein Parkierungskonzept zu erarbei-
ten. Dieses soll durch Betrachtung der verschiedenen Nutzergruppen (Bewohner, Besucher/Kunden, 
Beschäftigte) detaillierte Aussagen zur Bewirtschaftung der öffentlichen Stellplätze und zur Anwoh-
nerparkierung treffen. 

• Die Prüfung und Optimierung der Bewirtschaftung der vorhandenen Parkierungsanlagen am Altstadt-
rand und der innerhalb der Altstadt verbliebenen Kurzzeitparkplätze ist im Interesse einer guten Er-
reichbarkeit des Stadtzentrums permanent geboten   

Weitere Maßnahmen betreffen den Ausbau des Elsterradweges und dessen engmaschigere Anbindung an 
das Straßennetz im Untersuchungsgebiet. 

Am Bahnhof sind zusätzliche Parkierungsangebote zu schaffen. Die Lage des Taxistandplatzes ist zu optimie-
ren. 
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9.4 Städtebauliches Konzept 

Der Städtebauliche Zielplan (vgl. Plan „Städtebauliche Ziele“, S. 84) fasst die fachlichen Ziele und Leitlinien zu-
sammen und konkretisiert sie ortsbezogen. Grundlage ist dabei folgende Überlegung: Das Ziel, die Innenstadt 
zu aktivieren, kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, Nutzer zu werben. Voraussetzungen sind dabei, dass 
die bestehende Bausubstanz nutzbar ist und die weiteren Standortfaktoren für eine lebendige Innenstadt ge-
geben sind. Die Tatsache, dass die Innenstadt im Verlauf der letzten Jahre weniger Einwohner verloren hat als 
andere Stadtteile und sogar in den Teilgebieten nördliche Neustadt und im Westen Einwohnerzuwachs ver-
zeichnen konnte, zeigt, dass ihr Standortprofil nachgefragt wird. Zentrale Aufgabe der künftigen Innenstadt-
entwicklung muss deshalb sein, diese Standortbedingungen weiter zu optimieren.  

9.4.1 Sicherung optimaler Standortbedingungen 

Der Wohnstandort Innenstadt, der mit dem Umland bzw. den umgebenden Stadtteilen in Konkurrenz steht, 
muss zukünftig vergleichbare bzw. bessere Standortbedingungen aufweisen: 

• Zentralität: kurze Wege zu Nahversorgung, sozialer Infrastruktur (Schule, Arzt, etc.), Kultur 
• optimale verkehrliche Anbindung (z.B. ÖPNV, Lage/ Anzahl der Haltestellen, Anwohnerparkierung) 
• Möglichkeit der Sicherung sozialer Kontakte auf kurzem Weg  
• Angebot an Naherholungsfunktion mit der Möglichkeit des Sozialkontaktes (Grünanlagen, Park, Land-

schaftsraum) 
• Angebot an Freiflächen für die individuelle Nutzung in gradueller Abstufung (Balkon, Freisitz, Garten-

anteil) 
• Angebot an grünem Wohnumfeld und angenehmem Klima (durchgrünte Straßen und Blockinnenbe-

reiche, wenig Versiegelung) 
• Gewährung von Ruhe (Rückzugsbereiche ohne Lärmbelästigung durch Verkehr, konkurrierende Nut-

zungen) 
• Wohnungsangebote nach individuellen bzw. zielgruppenspezifischen Bedürfnissen (altengerecht, fa-

miliengerecht)  
 
Folgende Maßnahmen können zur Optimierung der Standortbedingungen der Innenstadt beitragen: 
 
Entwicklung hausübergreifender Konzepte hinsichtlich Bündelung von Maßnahmen zu 

• gemeinsamer Nutzung von Grundstücksflächen (Zusammenlegung in Blockinnenbereichen zur Be-
reitstellung ausreichender Freiflächen)  

• Beräumung der Blockinnenbereiche von großflächigen und hohen Neben- und Hinterhofgebäuden 
• Begrünung der Freiflächen in Abstufung ihres Öffentlichkeitsgrades und daraus abzuleitender Nut-

zungsanforderungen 
• Beruhigung der Blockinnenbereiche als Rückzugsbereiche durch Ausschluss von Pkw und blockbe-

zogene Stellplatzkonzepte 
• Bündelung von gemeinsamer zeilen- oder blockübergreifender Nutzung technischer Infrastruktur bzw. 

energetischer Sanierung, z.B. gemeinsamer Erschließung über Aufzüge (Laubengangsysteme, etc.) 
• quartiersübergreifende energetische Sanierungskonzepte 

 
Verbesserungen im Wohnumfeld Straßenraum:  

• Durchgrünung der Straßen zur Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas sowie des Stadtbildes 
• Aufwertungsmaßnahmen hinsichtlich Strukturierung der Stellplätze für Pkw und  
• Verbesserungen in der Materialqualität der Oberflächen zur Aufwertung des Stadtbildes 

 
Verbesserung des Freiflächenangebotes und des Stadtbildes, Verbesserung des Kleinklimas 

• Zwischennutzung von Baulücken als Gärten; Stellplätze nur nachrangig und gestalterisch untergeord-
net 

• Umwandlung großflächiger Brachen bzw. Flächen mit undefinierter Flächennutzung zur Zwischennut-
zung in Grünflächen mit geringem Pflegeaufwand  

• Herstellen und Aufwerten von Wegeverbindungen zum Naherholungsgebiet Elsteraue und Vernetzung 
der Großgrünflächen 

 
Verbesserung der Nahversorgung im Gebiet  

• Ansiedlung von Nahversorgungseinrichtungen bis 200m² gemäß Einzelhandelskonzept in der Neu-
stadt sowie eines Lebensmittelsupermarktes (Vollsortiment) im geplanten Marstallcenter 

 
Beteiligung und Dynamisierung der Akteure 
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• Aufbau einer aktiven und aktivierenden Betreuungs- und Beteiligungsstruktur, die den direkten Dialog 
zwischen Stadt und Eigentümern herstellt und durch frühzeitige Identifikation und Beseitigung von 
Hemmnissen die Voraussetzungen für private Investitionen verbessert. 

9.4.2 Interventionsbereiche  

Die Interventionsbereiche werden in drei Kategorien unterteilt: 
1. in die prioritären Interventionsbereiche, für die die Erarbeitung eines vertiefendes Konzept erforderlich 

ist, 
2. in die Interventionsbereiche, für die im Rahmen der Tätigkeit eines „Kümmerers“ ein Quartierskonzept 

analog der Konzepte für die Pilotgebiete erstellt werden soll und  
3. die sonstigen Interventionsbereiche. 

 
Folgende Teilbereiche werden auf Grund der Komplexität, der Größe und/ oder Dringlichkeit als prioritäre Inter-
ventionsbereiche eingestuft und sind im Plan „Maßnahmen und Handlungsfelder“, S. 88 dargestellt:  
 

• Parkgasse  
Die stadtraumprägende Bebauung in der nördlichen Parkgasse ist aufgrund des fortgeschrittenen Sanie-
rungsgrades weitgehend stabil. Zur Sicherung der prägnanten Raumkante sollte in den vereinzelt entstan-
denen Lücken wieder Wohnbebauung entstehen.  
Entlang der südlichen Parkgasse ist bereits ein deutlicher Auflösungsprozess vollzogen. Die für Bewohner 
wie für Touristen wichtigen Verbindungen zwischen Schlossberg und Park sowie zwischen Stadtmitte und 
Park sind nicht oder nur eingeschränkt attraktiv.  
Über ein vertiefendes Konzept sollten alternative Varianten zur Strukturklärung des Bereiches geprüft wer-
den, wobei die Umsetzbarkeit von besonderer Bedeutung ist, damit der bestehende Missstand nicht zur 
Dauersituation wird: 

- Alternative A: Prägung des Straßenraumes über die grüne Hangkante des Schlossbergs  
- Alternative B: Entwicklung veränderter Bebauungsstrukturen (z.B. Doppelhausbebauung)  

entlang der Hangkante  
- Angesichts der geringen Nachfrage nach innerstädtischen Wohnflächen und den besonde-

ren Schwierigkeiten dieser Grundstücke (Topografie und Zuschnitt) und den damit verbunde-
nen hohen Kosten erscheint die Variante A als realistischer.   

- Entwicklung von attraktiven Eingangsbereichen zum Park, z.B. an der Rotunde mit direkter 
Verbindung zum Schlossbergaufgang sowie am Betriebshof  

- Neuordnung des Betriebshofes mit Ausbilden von Raumkanten zur Straße wie auch zum 
Parkzugang 

- Aufwertung des Parkhaupteingangs durch Bereinigung struktureller Schäden infolge Gebäu-
deabriss/ Sanierungsdefizit 

- Einordnung der erforderlichen Stellplatze in das Gesamtkonzept 
 

• Marstallgelände  
Die Grundstücke im Quartier wurden von der Stadt Greiz in den vergangenen Jahren zielstrebig angekauft, 
um dort ein großflächiges Einkaufszentrum und weitere, die Zentrumsfunktion der historischen Altstadt 
stärkende Nutzungen in einem Neubau zu ermöglichen.  
Grundlage des eingeleiteten Investorenauswahlverfahrens ist das vom Stadtrat beschlossene Standort-
programm zur Entwicklung des Marstallquartiers. Im Rahmen vertiefender Untersuchungen zum Verkehrs-
konzept Altstadt wurden 2012 die verkehrlichen Rahmenbedingungen zur Erschließung des Quartiers er-
gänzt und mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Hierzu wurden auch die Eckpunkte für den 
notwendigen Ausbau der L 2344 (Marstallstraße/ Dr.-Rathenau-Platz) festgelegt. Da das Marstallcenter als 
Bestandteil des Stadtzentrums entwickelt werden soll, muss die Trennwirkung der L 2344 minimiert wer-
den. Daraus erwachsen hohe Ansprüche an die Gestaltung des Straßenraumes sowie an die Gestaltung 
des Centers und dessen Zugänglichkeit für Fußgänger aus/ in Richtung der Hauptfußgängerachsen.  
Mit der Wiederbebauung des weitgehend beräumten Quartiers soll die Attraktivität des Greizer Stadtzent-
rums als regionaler Versorgungsschwerpunkt gestärkt werden. Hinsichtlich seiner Kubatur soll sich der 
Neubau jeweils an der Kubatur der angrenzenden, weitgehend denkmalgeschützten Straßenzüge orientie-
ren. Da vergleichbar große und lagegünstige Standorte im Zentrumsbereich nicht existieren, hat die – 
auch im Einzelhandelskonzept der Stadt Greiz empfohlene - Wiederbebauung des Marstallquartiers eine 
hohe Priorität. 
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• Innenstadteingang Pohlitzer Weg  
In absehbarer Zeit ist eine mögliche Eckbebauung (Einmündung Pohlitzer Weg/ Hohe Gasse), wie im Be-
bauungsplan vorgesehen, wahrscheinlich nicht umsetzungsfähig. Der Bereich stellt sich in seiner jetzigen 
Form als städtebaulicher Missstand dar. Die Strukturauflösung in der gesamten Lehmgrube macht die Er-
arbeitung eines vertiefenden Konzeptes erforderlich, das den Schwerpunkt auf die Ausgestaltung und 
Nutzungszuordnung des öffentlichen Raumes, insbesondere für Fußgänger, legt. Die vorliegenden Ergeb-
nisse des städtebaulichen. Wettbewerbes sind zu überprüfen. 
Dabei sollte auch der nördliche Teil des Pohlitzer Weges einbezogen werden. Der bestehende Parkplatz 
ist dabei mit zu berücksichtigen, muss aber stadtbildverträglich eingebunden werden. Gemäß den Leitli-
nien „Nutzungsziele“ ist bei der Erarbeitung des Konzeptes auf eine entsprechende Begrünung dieser 
Hauptachse zur Innenstadt zu achten.  

 
• Das städtebaulich bedeutende Gebiet am Bahnhof  
Die Stadt hat aufgrund der Eigentumssituation (ehem. Grundstücke der Post und Deutsche Bahn) nur be-
grenzte Handlungsmöglichkeiten. Da es sich bei beiden Immobilien um Kulturdenkmäler handelt, sollte 
sich die Stadt jedoch in besonderer Weise engagieren (z.B. als Moderator in Zusammenarbeit mit den Ei-
gentümern). Umnutzungspotentiale (wie z.B. Gründerzentrum oder Seniorenwohnen in der ehemaligen 
Post, Restaurant/ Cafe im Bahnhofsgebäude) sind in einem Nutzungskonzept, das auch die Gebäude in 
der Bahnhofstraße einschließt, zu prüfen. Auch Verbesserungen in der Straßenraumqualität über Begrü-
nungsmaßnahmen können zur Aufwertung des Gebietes und damit zur Attraktivitätssteigerung für mögli-
che Investoren beitragen.  

 
• Quartier Carolinenstraße/ Heinrich-Fritz-Straße/ Gotthold-Roth-Straße/ Tannendorfstraße  
Hier sollten über ein vertiefendes Konzept in enger Absprache mit den Eigentümern und Nutzern mögliche 
Varianten für eine bauliche und freiräumliche Nachnutzung des Gebietes geprüft werden.  
Das Quartier wirkt durch großflächigen Abriss undefiniert und ist nicht angemessen genutzt. Es bietet je-
doch auch Chancen, die bereits entlang der Heinrich-Fritz-Straße seitens der Schule wahrgenommen 
wurden. Hier wurden Flächen für den Freisport umgenutzt. Aufgrund der hohen Überbauung des Schulge-
ländes (Turnhalle) ist absehbar, dass die Schule nicht über ausreichende Außenanlagen und Freiflächen 
(Pausenhof, Stellplätze für Fahrräder, Mopeds, Pkw) verfügt. Eine Flächenbereitstellung für die Schule in 
diesem Quartier wird zur Stabilisierung des Schulstandortes beitragen.  
Eine bauliche Nachnutzung für Wohnen ist nur im südlichen Bereich in Verlängerung der Johann-
Sebastian-Bach-Straße sowie entlang der Carolinenstraße zielführend.  

 
• Quartier Carolinenstraße/ Johann-Sebastian-Bach-Straße/ R.-Breitscheid-Straße/ Wiesenstraße  
Hier besteht Handlungsbedarf einerseits in der Nachnutzung des ehemaligen Gewerbestandortes und 
andererseits in der Aktivierung der übrigen Gebäudesubstanz des Blockes für eine Wohnnutzung. Auch 
für den Gebäudekomplex der Berufsschule an der Wiesenstraße könnte in absehbarer Zeit eine Nachnut-
zung erforderlich sein. Hier sollte die Stadt in Zusammenarbeit mit den Eigentümern (Gewerbekomplex, 
Berufsschule, Wohnhäuser) ein vertiefendes Konzept für eine Aktivierung erarbeiten.  
Da gerade im Innenstadtbereich nur noch wenige Zeugnisse ehemaliger Industriekultur erhalten sind, eig-
net sich das Gelände z.B. für ein Gewerbemuseum bzw. aufgrund der Größe auch als Nahversorgungs-
standort in diesem unterversorgten Gebiet. 

 
Auf Grund der fortschreitenden städtebaulichen Erosion sind in folgenden Quartieren dringend Quartierskon-
zepte analog der Konzepte für die Pilotgebiete erforderlich, um für die Eigentümer einen Handlungsrahmen 
und Planungssicherheit zu schaffen:   
 

• Kernbereich Altstadt - Markt/ Marktstraße/ Reihe 
Sicherlich unstrittig ist, dass im Kernbereich der Altstadt um den Markt und im Jugendstilkomplex an der 
Thomasstraße/ Marktstraße Auflösungen der Stadtstruktur nicht zugelassen werden dürfen. Eine Aktivie-
rung dieser Quartiere für Wohn- und Geschäftsnutzung, der Abbau etwaiger Standortnachteile (Freiflä-
chendefizite etc.) sowie der Ausbau der Standortpotentiale muss eine der prioritären Aufgaben sein. Erste 
Schritte in diese Richtung sind im Rahmen von Werkstattgesprächen über das Zusammenführen von Ei-
gentümerinteressen und über die Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes initiiert. Auf dieser Grundlage müs-
sen nun über weitere Vermittlungsgespräche unterschiedliche Interessen miteinander vernetzt werden und 
zu umsetzbaren Lösungen führen.  

 
• Quartier südlich der Südstraße/ Rudolf-Breitscheid-Straße 
Hier besteht, insbesondere entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße, hoher Leerstand infolge Sanierungs-
stau. Darüber hinaus verfügen die Eckgebäude über nicht ausreichend Freiflächen, die übrigen Freiflä-
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chen sind mit Garagen nahezu vollständig überbaut. Die Garagenkomplexe reichen bis in den Elsterplatz 
hinein. Hier sollte in Abstimmung mit den Eigentümern eine Bündelung der Garagen beidseitig parallel 
entlang der verlängerten Carolinenstraße erreicht und damit auch eine Neustrukturierung der Freiflächen 
ermöglicht werden. 

 
• Die zwei Quartiere östlich der Rudolf-Breitscheid-Straße, begrenzt von Nahmmacherstraße und 

Johann-Sebastian-Bach-Straße 
Die Quartiere sind in ihren Innenbereichen teilweise stark überbaut und weisen einen hohen Sanierungs-
stau und Leerstand auf. Einem weiteren Fortschreiten des bereits eingesetzten Erosionsprozesses muss 
jetzt entgegengesteuert werden. Dabei ist auch hier sinnvoll, Eigentümer von der Notwendigkeit der Ent-
kernung und Aufwertung ihrer rückwärtigen Grundstücksflächen zu überzeugen.  

 
• Quartier Poststraße/ Bruno-Bergner-Straße/ Carolinenstraße/ Stavenhagenstraße 
Der hohe Anteil stadtbildprägender Gebäude ist unsaniert oder nur teilsaniert und weist einen hohen Leer-
stand auf. Ihre Grundstücke liegen zudem an der stark befahrenen Bruno-Bergner-Straße. Umso wichtiger 
wird ein ausreichendes und beruhigtes Freiflächenangebot sein, dass durch Abriss der nahezu vollflächi-
gen Hinterbauung erreicht werden kann. Da viele Gebäude gemischt genutzt sind (Läden, Hotel, Wohnen) 
ist ein Zusammenführen der Interessen der Eigentümer in einem gemeinsamen Konzept von hoher Be-
deutung für die Stabilität des Quartiers.  

 
Auch für die sonstigen Interventionsbereiche besteht dringender Handlungsbedarf, wenn auch in abge-
stufter Form im Vergleich zu den prioritären Interventionsbereichen:  
 

• Quartier Marienstraße/ Siebenhitze 
Die großflächige Lücke an der Friedhofstraße ist durch einen Parkplatz genutzt, der verträglich in das 
Stadtbild eingebunden werden muss.  
Für den rückwärtigen Bereich der großflächigen Lücke der ehemaligen Likörfabrik ist eine freiräumliche 
Nachnutzung als Sportfläche für die Schule in Vorbereitung, was zur Stabilisierung des Gebietes beitragen 
wird. Eine bauliche Lückenschließung an der Marienstraße muss hier hohe Priorität haben. Angesichts der 
besonderen Bedeutung der Marienstraße ist auf eine Wiederherstellung der geschlossenen Straßenraum-
fassung hinzuwirken. 
Entlang der Siebenhitze ist bereits ein umfassender Erosionsprozess vollzogen, d.h. der Stadtraum wird 
hier nicht mehr durch Geschlossenheit geprägt. Entlang der nördlichen Straßenseite der Siebenhitze ste-
hen jetzt vielmehr die dominanten Grünstrukturen des angrenzenden Hanges im Vordergrund. Die ent-
standenen Baulücken sind aufgrund ihrer Südausrichtung zur Straße wenig attraktiv für neue Wohnstand-
orte. Der bestehende Bebauungsplan sieht auch entlang der südlichen Straßenseite Baufelder zur Abrun-
dung des Quartiers vor. Diese sind aufgrund ihrer Ausrichtung für kleinteilige Wohnbebauung zwar attrak-
tiver, werden aber bisher nicht nachgefragt. Bei Bedarf nach Flächen für kleinteilige Wohnbebauung sollte 
der Vermittlungsschwerpunkt deshalb zusätzlich entlang der Marienstraße liegen.  

 
• Obere Silberstraße/ Untere Silberstraße 
Die zwischen Oberer und Unterer Silberstraße sowie zwischen Unterer Silberstraße und Mollbergstraße ge-
legenen Flächen stellen Potentiale für freiräumliche Ergänzungen dar. Insbesondere die stadtbildprägen-
den Gebäude entlang der Unteren Silberstraße verfügen über keinerlei Frei- und Gartenflächen, was ihre 
Attraktivität als Wohnlage einschränkt. Zur Gebietsstabilisierung ist es deshalb erforderlich, für die Anwoh-
ner Flächen für Stellplätze und Gärten zur Erholung/ Selbstversorgung bereitzustellen. Die Stadt sollte hier 
in enger Abstimmung mit den Eigentümern, Interessenten und Nutzern ein Struktur- und Gestaltkonzept 
erstellen, das eine ausgewogene Durchmischung von offenen Stellplätzen und Gärten mit standortgerech-
ten Pflanzen/ Nutzpflanzen gewährleistet.  
Die Aufwertung des Gebietes schließt auch die Notwendigkeit der Oberflächenbefestigung und Fassung 
der Unteren Silberstraße sowie den notwendigen Ausbau der Obere Silberstraße ein.  

 
• Quartier Brunnengasse/ südlich der Zentastraße   
Die Fernwirkung des Gerichtsgebäudes ist beeinträchtigt durch das stadtbildstörende Gebäude/ Areal ei-
nes Autohandels, welches auch die Wirkung der unter Denkmalschutz stehenden Umgebungsgebäude 
beeinträchtigt.  
Die Wiederherstellung bzw. Sicherung einer geschlossenen und bewohnten Gebäudezeile an der Zenta-
straße wird nur möglich sein, wenn es gelingt, eine Auslagerung des Autohandels zu erreichen. Auch die 
Nutzungsaktivierung des denkmalgeschützten ehemaligen Fabrikgebäudes, ein Zeitzeugnis Greizer In-
dustriegeschichte, wird davon abhängen.  
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Darüber hinaus wird abzuklären sein, inwieweit für das Gerichtsgebäude weitere Außenflächen für Fuhr-
park etc. erforderlich sein werden, da bereits jetzt die zur Verfügung stehenden Flächen ausgeschöpft er-
scheinen. In einem vertiefenden Konzept sollte über eine Variantenprüfung abgeklärt werden, inwieweit ei-
ne alternative Erschließung des Areals über die Verlängerung der Zentastraße und insgesamt eine Aufwer-
tung des Areals erreicht werden können.   

 
• Grünflächen entlang der Weißen Elster in einem Gesamtkonzept 
Die bisher mit Erfolg durchgeführten partiellen Aktivierungen ehemaliger Industrieflächen zu Grün- und 
Freizeitanlagen müssen in einem Gesamtkonzept zusammengeführt werden, da bisher noch kein erlebba-
rer Zusammenhang gegeben ist.  
Die Weiße Elster mit ihrem Auenbereich stellt eine besondere Attraktivität für die Innenstadt dar, für die 
unmittelbaren Anwohner wie auch für Touristen. Deshalb wird es wichtig sein, den Auenbereich im Ge-
samten mit den übrigen bedeutenden städtischen Grünflächen (Greizer Park, Goethepark, Schlossberg 
und Schlossgarten) sowie den angrenzenden Wohnquartieren zu vernetzen. Dabei kommt der neuen 
Wegerschließung entlang des Elsterufers im Bereich des rückwärtigen Gartenweges und im Süden unter 
der Bahnbrücke sowie der Durchbindung des Elsterradweges besondere Bedeutung zu. Auch die Renatu-
rierung des Elsterufers im Bereich des Parkplatzes Elsterflussbett hat in diesem Zusammenhang einen 
hohen Stellenwert.  
Weitere unangemessene Zwischennutzungen sollten entsprechend dieser Ziele neuen Nutzungen zuge-
führt werden: 

- Die Garagennutzung an der Flutmauer entlang der Weißen Elster (rückwärtiger Gartenweg) 
- Die Brache an der Nahmmacherstraße/ Rosa-Luxemburg-Straße (ehemals GREIKA II/2) 
- Die Parkplatz- und Lagernutzung in Richtung Hainbergbrücke 
- Die großflächige Garagennutzung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 
- Die Brache in Verlängerung der Wiesenstraße (Zeddelwiesen) 

Auch die Anbindung in die Wohngebiete muss verbessert werden. Dabei sind teilweise neue Wegeverbin-
dungen zu erstellen oder bestehende aufzuwerten: 

- Neue Wegerschließung zur Vernetzung des Goetheparks mit dem Elsterufer durch den Block 
Carolinenstraße/ Rudolf-Breitscheid-Straße 

- Neue Wegerschließung in Verlängerung der Nahmmacherstraße 
- Aufwertung der bestehenden Erschließungen in Richtung Ufer von der Gotthold-Roth-Straße, 

vom Elsterplatz sowie in Richtung Hainbergbrücke  
- Neue Wegerschließung in Verlängerung der Wiesenstraße 

Im Rahmen des Hochwasserschutzes wird es wichtig sein, in enger Zusammenarbeit mit der Oberen 
Wasserbehörde des Freistaates ein Hochwasserschutzkonzept abzustimmen, das den hohen Gestal-
tungsansprüchen der Stadt in diesem bedeutenden innerstädtischen Bereich gerecht wird. Darüber hin-
aus wird die Sicherung des wertvollen Baumbestandes im/ am Elsterflussbett und entlang der Bruno-
Bergner-Straße zu gewährleisten sein, um dem angestrebten Grünverbund nicht entgegen zu wirken.                                      

9.4.3 Handlungsleitlinien  

Stärkung wichtiger Solitärgebäude 
Einige wesentliche Solitärgebäude tragen in besonderem Maße zur Identitätsstiftung der Innenstadt bei. Auch 
ihrem unmittelbaren Umfeld kommt eine besondere Bedeutung zu.  
An nahezu allen wichtigen Solitärgebäuden sind bereits umfangreiche Aufbau-, Sanierungs- und Umfeldmaß-
nahmen durchgeführt worden. Jetzt gilt es, diese Maßnahmen auch an weiteren Objekten zu vollziehen bzw. 
zu ergänzen: 

• Ehemalige Post: Neue Nutzungszuführung, Sanierung und Umfeldgestaltung 
• Bahnhofsgebäude: Sanierung und Nutzungszuführung, gestalterische Aufwertung des Vorbereiches 

unter Berücksichtigung und Optimierung des Taxistandes sowie zusätzliche Angebote für Park & Ride 
• Gericht: Vorplatzgestaltung mit Begrünung 

 
Sicherung stadtbild- und stadtraumprägender Bebauung 
Die notwendige Sicherung dieser Gebäude innerhalb der baulich geprägten Räume ist durch Sanierung bzw. 
zumindest durch Gebäudesicherung zu gewährleisten. 
Zur Stabilisierung des prägenden Stadtraumes sind bauliche Lückenschließungen insbesondere in den Berei-
chen erforderlich, wo die prägnanten Raumkanten einen Bruch aufzeigen. In Bereichen, in denen bereits wei-
tergehende Auflösungen vollzogen sind, sind ebenfalls Lückenschließungen anzustreben. Alternativ sind 
Raumkanten durch Mauern bzw. Zäune mit Sockel mit dahinterliegenden raumbildenden Grünstrukturen zu 
entwickeln.  
In den Rand- und Übergangsbereichen, d.h. in den Siedlungsflächen mit dominanten Grünstrukturen, sind die 
aufgelösten Raumkanten durch raumprägende Grünstrukturen zu ersetzen.  



Innenstadtkonzept Greiz  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 82 

 
Anpassung und Aufwertung struktur- und stadtbildstörender Bebauung 
Die innerhalb der baulich geprägten Räume vorhandenen störenden Wohngebäude sollen strukturell und ge-
stalterisch an die prägende Umgebungsbebauung angepasst werden (Umbau oder Ersatzneubau).  
Strukturunverträgliche und stadtbildstörende Einzelgaragen und Garagenkomplexe sollten entfernt werden. Mit 
den Eigentümern ist die Bedarfslage zu klären und gemeinsam nach stadtbildverträglichen Lösungen zu su-
chen (z.B. Verlagerung, Neuordnung innerhalb des Quartiers, Begrünung). 
 
Umgang mit Brandwänden 
Ziel ist, den Anblick von Brandwänden aus dem Stadtbild zu entfernen. Dabei steht die bauliche Lückenschlie-
ßung an erster Stelle. In den Bereichen, in denen bereits größere Lücken im Stadtraum entstanden sind, kann 
auch über die Ausbildung einer seitlichen Fassade (zu einem ausgestalteten Garten) eine Reparatur des 
Stadtbildes erreicht werden. In letzter Konsequenz kann über eine Gestaltung und/oder Begrünung der Fassa-
de eine vorläufige Reparatur durchgeführt werden, ggf. sind durch Veränderung der Eigentumsgrenzen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.   
 
Aufwertung von Wohnstraßen und von städtischen Plätzen 
Insbesondere in der Neustadt gibt es für eine Reihe von Straßen erheblichen Handlungsbedarf: 

• Rudolf-Breitscheid-Straße 
• Rosa-Luxemburg-Straße 
• Gotthold-Roth-Straße 
• Johann-Sebastian-Bach-Straße 
• Südstraße 
• Bahnhofstraße 
• Heinrich-Fritz-Straße 
• Salzweg 
• Steilweg 
• Zentastraße 
• Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße 
• Poststraße  
• Stavenhagenstraße 
• Verbindung Rosa-Luxemburg-Straße – Hainbergbrücke 
• Verbindung Elsterplatz – Elsteraue  
• Verbindung Elsterplatz – Carolinenstraße  
 

In der Altstadt betrifft dies die Straßen: 
• Friedrich-Naumann-Straße 
• Obere und Untere Silberstraße 
• Pohlitzer Weg 
• Weberstraße 
• Friedhofstraße 
• Parkgasse 

 
Einige kleinräumige städtische Plätze bedürfen ebenfalls noch der Aufwertung: 

• Brunnengasse/ Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße  
• Übergang Goethepark in die Poststraße 
• Gartenweg / Rudolf-Breitscheid-Straße 
• Vorplatz Bahnhof 
• Elsterplatz 

 
Aufwertung der Hauptachsen 
Die Aufwertung der wesentlichen Magistralen, wie Carolinenstraße, August-Bebel-Straße, Bruno-Bergner-
Straße sind vollzogen. Der Neustadtring entlang der stillgelegten bzw. beräumten Gleisanlagen, die verlängerte 
Irchwitzer Straße mit Verlauf in den Papiermühlenweg sowie der Pohlitzer Weg sollen von einem Grünkorridor 
begleitet werden. 
 
Sicherung der Parkanlagen, Gärten und des raumwirksamen Baumbestandes 
Die Innenstadt wird nicht nur von den dominanten Grünstrukturen der Hangbereiche und der Elsteraue ge-
prägt, sondern im Innenbereich auch von den öffentlichen Parkanlagen und privaten Gartenanlagen.  
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Dabei tragen auch wertvoller alter Baumbestand sowie raumprägende Neubepflanzung zur Aufwertung des 
Stadtbildes und Stadtraumes bei. Die Stadt muss deshalb insbesondere über ihre Baumschutzsatzung den 
Erhalt und die Entwicklung dieser Potenziale sicherstellen.  
 
Wohnumfeldaufwertung 
Die Innenstadt hat erhebliches Potential als Wohnstandort, weist aber auch spürbare Defizite auf. Das bedeu-
tet, dass zur Attraktivitätssteigerungen des Gebietes neben notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Ge-
bäudesubstanz auch Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld über Entkernung, Begrünungsmaßnahmen und 
Straßengestaltungen notwendig sind (schematische Darstellung im Plan Städtebauliche Ziele). Dabei ist auch 
wichtig, dass vorhandenes bzw. gewonnenes Freiflächenpotential nicht für Pkw-Stellplätze zweckentfremdet 
wird und somit einer Beruhigung des Wohnumfeldes entgegenwirkt.  
 
Errichtung von größeren öffentlichen Parkierungsanlagen unter Baumraster 
Der Parkplatz Elsterflussbett soll aufgelöst werden.  
Zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes werden alternativ weitere Parkierungsanlagen ausgebaut und 
über ein Baumraster in den Grünzusammenhang verträglicher eingebunden: 

• Nördlich der Elster an der Schlossbrücke (Parkplatz Landratsamt) 
• Auf den ehemaligen Gleisanlagen am Bahnhof mit Anbindung an den auszugestaltenden Durchgang 

in Richtung Vogtlandhalle 
• An der Friedhofstraße  
• Parkplatz gegenüber AOK  

Am Kreisel soll ein zusätzliches Parkhaus entstehen, welches zum einen den Stellplatzbedarf Vogtlandhalle 
abdecken und gleichzeitig den Kernbereich der Altstadt bedienen soll.  
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9.4.4 Rechnerische Bilanz  

Im Kapitel 7 Handlungsbedarf und Handlungsspielräume wurden die mengenmäßigen Ziele bzgl. der Einwoh-
nerentwicklung bis 2030 benannt, die zu einer nachhaltigen Absicherung des Erhaltungsziels erforderlich sind: 
zwischen 550 und 800 Einwohner müssen zusätzlich zu den heute vorhandenen Einwohnern für die Innenstadt 
gewonnen werden.  
 
Auf der Grundlage der Leitpläne und des städtebaulichen Zielplans können prioritäre Neu- und Rückbauberei-
che festgelegt werden und das städtebauliche Konzept auch rechnerisch untersetzt werden. Es werden fol-
gende Annahmen getroffen:  

- Das vorhandene Neubaupotenzial in der Innenstadt (rechtskräftige B-Pläne sowie Baulücken gemäß 
„Maßnahmenplan“) beläuft sich auf ca. 200 WE. Es wird angenommen, dass es im Planungszeitraum 
bis zu 50% ausgeschöpft wird (Neubau von ca. 100 WE).  

- Im gesamten Untersuchungsgebiet werden ca. 100 Wohnungen für Dienstleistungen, Einzelhandel 
und soziale Zwecke umgenutzt. 

- Der potenzielle Rückbau wird in 2 Szenarien betrachtet:  
o Szenario 1: Rückbau von ca. 220 Wohnungen im Untersuchungsgebiet (Rückbau von ca. 

20% der Wohnungen in den „Siedlungsflächen mit dominanten Grünstrukturen“ und Rückbau 
von ca. 5% der Wohnungen in den „Baulich geprägten Räumen“ - hier hauptsächlich zur 
Entkernung von Blockinnenbereichen; vgl. Plan „Nutzungsziele/ Leitlinien“, S. 74) 

o Szenario 2: Rückbau von ca. 390 Wohnungen im Untersuchungsgebiet (Rückbau von ca. 
30% der Wohnungen in den „Siedlungsflächen mit dominanten Grünstrukturen“ und Rückbau 
von ca. 10% der Wohnungen in den „Baulich geprägten Räumen“ - hier hauptsächlich zur 
Entkernung von Blockinnenbereichen; vgl. Plan „Nutzungsziele/ Leitlinien“, S. 74) 

- Es wird ein Leerstand von 10% akzeptiert.  
 
In der Summe dieser Annahmen ergibt sich ein zu belegender Wohnungsbestand in einer Größenordnung von 
ca. 2.100 und 2.300 Wohnungen.  
Bei einer Haushaltsgröße von 1,8 bedeutet dies eine Einwohnerzahl von ca. 3.800 bis ca. 4.100 Einwohnern, 
was wiederum einem Einwohnerzuwachs von ca. 550 bis 820 Einwohnern entspricht. Auf Grundlage des städ-
tebaulichen Konzepts können somit die formulierten Einwohnerziele zur Strukturerhaltung der Innenstadt er-
reicht werden.  
 

Situation 
2010

Ziel
2030

Szenario 1: Rückbau von ca. 
20% der Wohnungen in den 
„Siedlungsflächen mit 
dominanten Grünstrukturen“ 
und ca. 5% der Wohnungen in 
den „Baulich geprägten 
Räumen“

Szenario 2: Rückbau von ca. 
30% der Wohnungen in den 
„Siedlungsflächen mit 
dominanten Grünstrukturen“ 
und ca. 10% der Wohnungen 
in den „Baulich geprägten 
Räumen“

Wohnungsbestand 2010, in WE 2.755
Einwohner 2010 3.285
Abriss, in WE 218 386
Umnutzung, in WE 100 100
Neubau (50% des Neubaupotenzials), in WE 100 100
verbleibender Wohnungsbestand insgesamt, in WE 2.537 2.369
akzeptabler Leerstand von 10%, in WE 254 237
belegter Wohnungsbestand, in WE 2.283 2.132

notwendige Einwohner absolut (Haushaltsgröße 1,8) 4.110 3.838
notwendiger Einwohnergewinn (Haushaltsgröße 1,8) 550 bis 800 825 553  
Abb. 46: Rechnerische Bilanz Wohnungsbautätigkeit in der Innenstadt bis 2030 
 
 
 
 
 
 



Innenstadtkonzept Greiz  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 86 

9.5 Maßnahmen  

In der Bearbeitung des Konzepts – insbesondere in der Bearbeitung der Pilotgebiete mit den Bürgern – hat 
sich gezeigt, dass der Schlüssel für den Erfolg bei der Umsetzung des Konzepts in der Aktivierung der Eigen-
tümer liegen wird. Angesichts der nur begrenzt verfügbaren Fördermittel für investive Maßnahmen, scheint es 
daher zwingend, einen „Kümmerer“ einzusetzen, der sich intensiv um diese Aktivierung kümmern wird.  
 
Ergänzend zu dieser übergeordneten Maßnahme, werden im Plan „Maßnahmen und Handlungsfelder“,(S. 88)   
folgende Maßnahmetypen, die sowohl städtische als auch private Investitionen betreffen, ausgewiesen und 
lokalisiert:  
 

Stadtraum und Stadtbild 
• Lückenschließung durch Neubau zur Erhaltung des prägenden Stadtraums 
• Bauliche Lückenschließung bzw. Ausbildung einer Raumkante durch freiräumliche Gestaltung 
• Neue Nutzungszuführung für identitätsprägende Gebäude 
• Anpassung von struktur- bzw. stadtbildfremden Gebäuden 
• Aufwertung städtischer Plätze und Straßenräume  
• Gestaltung von Brandwänden 
• Aufwertung der Verknüpfungspunkte Schloss/ Stadtraum/ Park 
• Rückbau zielunverträglicher Gebäude 
 
Grün 
• Errichten eines Grünkorridors entlang der Hauptachsen 
• Sicherung des raumwirksamen Baumbestandes 
• Entwicklung von nicht angemessen genutzten/gestalteten Freiflächen im Rahmen eines Gesamtkon-

zepts Grünanlage Elsteraue 
• Entwicklung von Raumkanten über Grünstrukturen und Mauern 
• Entsiegelung/ Begrünung und Aufwertung des Wohnumfeldes 
• Ergänzung/ Aufwertung mit freiräumlicher Nutzungszuführung 
 
Verkehr 
• Herstellung neuer Wegeverbindungen 
• Errichtung öffentlicher Parkierung unter Baumraster  
• Errichtung eines Parkhauses am Kreisel (am Neustadtring) 
• Aufwertung/ Neugestaltung öffentlichen Plätze und des Straßenraumes 

 
Für folgende Bereiche wird die Erstellung eines vertiefenden Konzepts empfohlen:  
• Parkgasse 
• Marstall 
• Innenstadteingang Pohlitzer Weg 
• Das städtebaulich bedeutende Gebiet am Bahnhof 
• Quartier Carolinenstraße/ Heinrich-Fritz-Straße/ Gotthold-Roth-Straße/ Tannendorfstraße  
• Quartier Carolinenstraße/Johann-Sebastian-Bach-Straße 

 
Der Vergleich der im STEK 2003 ausgewiesenen, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen (vgl. Kapitel 5.1 
Umsetzungsstatus Maßnahmen aus STEK 2003) mit den aktuell benannten Maßnahmen zeigt, dass – mit einer 
einzigen Ausnahme – alle Maßnahmen bestätigt werden und weiter verfolgt werden sollten.  
 

Maßnahme STEK 2003 Anmerkung 
Neugestaltung Schlossaufgang 
 
 

Maßnahme wird bestätigt und auf die anderen Aufgänge 
ausgeweitet.  

Bauliche/ freiräumliche Nachnutzung/ Ges-
taltung der Brache Marienstraße/ Friedhof-
straße/ Siebenhitze 

Maßnahme wird bestätigt.  

Bauliche oder freiräumliche Nachnutzung 
der vorderen Teilfläche Marienstraße 6 

Maßnahme wird bestätigt.  

Umsetzung der Planungsziele des B-Plans 
Hohe Gasse/ Siebenhitze 
 

Maßnahme wird bestätigt. 
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Lehmgrube: Planerischer Klärungsbedarf 
für bauliche und freiräumliche Nachnutzung 

Maßnahme wird bestätigt; der Bereich liegt im gekenn-
zeichneten Bereich für ein notwendiges vertiefendes 
Konzept. 

Wohnumfeldverbesserung: begrünte Frei-
räume und Stellplatzangebot Obere und 
Untere Silberstraße 

Maßnahme wird bestätigt. 

Bauliche Nachnutzung zur Standortstabili-
sierung des Bahnhofsvorbereiches 
 

Maßnahme wird bestätigt. 
 

Planerischer Klärungsbedarf für bauliche 
und freiräumliche Nachnutzung Rudolf-
Breitscheid-Straße/ Johann-Sebastian-
Bach-Straße/ Wiesenstraße 

Maßnahme wird bestätigt; der Bereich - erweitert um die 
Berufsschule liegt im gekennzeichneten Bereich für ein 
notwendiges vertiefendes Konzept.  

Variantenuntersuchung mit Wohnumfeld-
aufwertung Südstraße/ Rudolf-Breitscheid-
Straße 

Maßnahme wird bestätigt. 
 

Neugestaltung Elsterplatz 
 
 

Maßnahme wird bestätigt. 
 

Genial Zentral 
 
 

Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. 

Neuer Stadtgarten Rosa-Luxemburg-
Straße/ Nahmmacherstraße/ Rudolf-
Breitscheid-Straße 

Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. 

Nutzungskonzept Elsterufer Bereich nördli-
che Rosa-Luxemburg-Straße (ehemals 
GREIKA II/2) 

Maßnahme wird bestätigt. 

Parkierungskonzept Neustadt 
 
 

Maßnahme wird bestätigt; vgl. Kapitel  9.3. 

 
 
 
 
 



Elsterradweg

R
os
a
- L
ux
em
bu
rg
- S
tra
ße

R
ud
ol
f -
Br
ei
ts
ch
ei
d
- S
tra
ße

R
os
a
- L
ux
em
bu
rg
- S
tra
ße

R
ud
ol
f -
Br
ei
ts
ch
ei
d
- S
tra
ße

C
ar
ol
in
en
st
ra
ße

Elsterplatz

C
ar
ol
in
en
st
ra
ße

Ta
nn
en
do
rfs
tra
ße

C
ar
ol
in
en
st
ra
ße

H
ei
nr
ic
h
- F
rit
z
- S
tra
ße

R
ud
ol
f -
Br
ei
ts
ch
ei
d
- S
tra
ße

H
ei
nr
ic
h
- F
rit
z
- S
tra
ße

Po
st
str
aß
e

Stavenhagenstraße

Bahnhofstraße

Nahmmacherstraße

Gotthold - Roth - Straße

Gotthold - Roth - Straße

Johann - Sebastian - Bach - Straße

Wiesenstraße

Südstraße

Gartenweg

Bruno - Bergner - Straße

G
ar
te
n w
e g

Fr
ie
dr
ic
h
- N
au
m
an
n
- S
tr.

Fr
ie
dr
ic
h
- N
au
m
an
n
- S
tra
ße

Br
eu
nin
gs
tra
ße

M
ar
st
al
ls
tra
ße

Mollbergstraße

Obere Silberstraße

Hohe Gasse

Marktstraße

Thomasstraße

Kirchplatz

Dr.-Scheube-Straße

Bu
rg
st
ra
ße

Burgplat
z

Ba
de
re
i

Brückenstr.

Sc
hl
oß
be
rg
st
r.

Brückenstr. Puschkinplatz

Markt

von
-We

ste
rnh
age
n-P
latz

Thomasstraße

Am
Puschkinplatz

Brauhausgasse

Am
Schloßberg

M
arienstraße

Schloßberg

M
arienstraße

Frie
dho
fstr
aße

Siebenhitze

Friedhofstraße

W
ichm

annstraße

Sie benhitze

Ne
ue
r W
eg

Hi
rsc
hs
te
ing
as
se

Re
ihe

Dr.-Rathenau-
Platz

August - Bebel - Straße

Gerichtsstraße

G
erichtsstraße

Irchwitzerstraße

P
ap
i e
rm
üh
le
n w
e g

W
eberstraße

G
ut
en
be
rg
st
ra
ße

Fe
ld
we
g

Wiesenstraße

R
os
a
- L
ux
em
bu
rg
- S
tr.

Am Ma
rkt

Parkgasse Pohlit
zberg

Hainbergbrücke

Sch
loßb

rück
e

W
eiße

Elster

Fr
ie
de
ns
br
üc
ke

Fr
eih
eit
sb
rü
ck
e

Elstersteig

Po
hl
itz
er
W
eg

Greizer Park

P
os
ts
tra
ße

Cloßstraße

Pohlitzer Straße

Lindenstraße

Steilweg

Untere Silberstraße

S
al
zw
eg

Adelheidstraße

Tannen-
dorfplatz

Zentastraße

Berggasse

Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße

Zenta straße

Teichgasse

Brunnengasse

E
ls
te
rra
dw
eg

El
ste
rra
dw
eg

Karl-Liebknecht-Platz

Oskar-Sala-Straße

6

2

8

58

15

6

1

1

10

7

4

4

6

1

2a

3

1

12

1a

2

5

8

3

14

46

1

5

19

3

8

11

21

29

3

1

12

1

12

1

8

2

14

27

1

15

2

19

6

22

3

1

3

58a

2

2

3

8

12

12

9

2

2

1

12

7

9

2

2

8

1

27

4

4

11

3

16

12
3

8

6

5

5

6

1

7

5

5

9

27a

1

23

7

2

40

9

6

84a

4

4

7

2

8

4

31

2

19

8

2

1

5

57

20

1

6

1

1

11

2

3

12

3

13

4

12

9

1

6

6

5

1

29

3

3

3

5

2

8

1

2
2

8

6

71

5

1

2a

2

42

49

3

7

5

16

38

9

45

7

3

1

7

3

5

3

9

18

28

12a

1

6

3

23

1a

2

40

10

9

7

8

8

9

10

6

4

9

4

6a

4

3

5

3

24

5

2

10

26

1

1

3

5

16

22

4

1

3

2

1

6

14

9

6

44

43

5

1

1

32

2

11

1

2

3

50

9

5

6

8

4

52

9

8

5

46

4

31

8

3

6

4

9

56

6

4

5

3

8

2

2

5

1

18

7

7

1

9

1

5

4

6

15

54

2

6

5

10

39

2

5

6

3

2

8

1

45

84

4

9

5

11

4

3

6

6

5

7

5

8

1

7

4

7

1

3

15

76

6

5

8

37

6

16

4

7

4

51

35

1

4

5

8

36

8

1
5

4

7

9

7

8

6

4

8

14

1

2

6

3

58

25

43

1

6

1

40

14

25

63

4

2

2

9

8

12a

5

78

61

5

48

7

47

1

30

14

9

9

5

5

9

9

14

8

3

10

26

5

56

4

7

60

1

5

13

11

1

6

9

3

3

1

3

9

3

6

416

7

5

19

2

2

6

41

5

2b

82

3

4

4

22

4

23

7

8

3

29

2

7

2

10

31

17

6
4

5

2

16

5

2

8 5

31

17

3

8

3

25

3

7

51

1

23

6

7

5

13

1
9

8

9

2

55

5

4

22

24

5

4

7

18

7

19

3

14

12d

27

3a

5

6

7

11

63

5

85

8

3

10

10

5

14

3

7

9

1a

5

23

5

5

13a

7

2

7
8

10

2a

72

1

2

10

7

7

6

60

50

33

2

60

4

8

26

7

5

31

20

6

6

3

2

1

4

11

19

4

6

19

30

9

6

73

57a

11

7

29

4

8

3

3

21

23

3

4

12

69

4

39

22

13

6

7

25

122

12

7

1

50

4

19

16

5a

6

18

13

14

4

83

6

34

7

24

7

7

2

25

21

20

6

34

16

1

23

5

1

7

6

20

77

1

7

6

3

1

30

32

43

19

25

2

4

23

12

10

38

2

6

10

17

7

15

5

16

31

4

33

65

59

10

59

6

9

4

16

1

17

4

22

11

28

11

80

9

4

29

15

7

8

9

7

1

1

43

27

24

3

17

44

1

17

5

23

16

10

31

70

57

1

3

4

2

1

19

5

41

34

32

33

3

14

26

46

31

30

11

5

26

24

12

57

47

9a

14

13

14

5

26

21

25

28

59

48

10

63

63

8

8

1

8

16

27

2a

17

3

10

55

5
12

28

6

4a

26

4510

43

38

13

40

3

7

3

42

62

6

28

2

2

19

37

22

1

22

11

4

1b

4

1a

6

24

8

2

23 9

1

1a

37

15

12

7

4

1a

26

6

32

6

8

6

12

12c

2

53

57

2a

12

16

18

26

8

10a

20

14

20

58

40

3a

35

2

17

38

14

14

14

21

11

21

19

70

16

54

41

65

29

2

9

11

47

70

13

9

10

11

20

9

3

22

45

13

23

4a

10

11

25

21

1

34

3

13

11

11

1

72

11

15

5

4

10

22

21

51

7

22

7

9

14

3

7

4

16

7

27

33

44

52

6

4

5

22

18

2

5

7

15

16

18

45

45

25

16

25

49

2

22

6

4

12

13

8

46a

31

35

76

47

33

8

14

2

28

13

1

17

43

45

27

28

19

36

40

1

27

67

27

19

6

75

22

42

5

10

79

1a

24

1

44

15

12

18

56

48f

17

15

1a

46

45

38

15a

15

20

27

8

9

11

20

15

39

12

12

15

25

20

53

47

29

11

38

10

29

10

25

48

13

23

36

36

27

21

31

36

30

8a

21

23

34

10

22

14

9

30

2
26

46

17

68

59

56

25

20

26

26

26

31

7

2b

39

13

27

30

10

13

30

27

28

32

2c

29

38

10

17

59

28

46

16

31

18

10

20

37

76a

11

17

20

2

72

12

12e

37

13

33

39

48c

48b

5

18

32

16

12

20

11

64

31

27

13b

62

13

5

48d

21

61

27

11

10

24

33

13a

10

18

72

29

14

42

10

15

12

15

19

31

48a

29

15

5a

14

24

64

29

17

66

66

44

30

15

48

62

29

15

10

68

14

14

14
16

14 18

35

21

10

1b

48e

16

10

1c

13

14a

23

19

21

12

68

36

15

21

10

11
13

34

17
15

13

34

11

19

23

11

30

23a

12

70

16

17

17

20

18

16

76b

34

13

25

11

25

74

18

1a

12

12

16

54

38

27

32

29

12b

60

31

10

11

40

19

25

39
41

25

22

23

12

23

33

10

15

21

55

1b

1

9

9

7

6

3

1

7

6

24a

19

5

20

6

19
10

10

8a

25

21

18

1

16

2a

11

4

4

18

18

32

8

15

18

4

10

25a

12

18

5

10
12

4a

24

17

25

25

40

12a

11

20

4b

21

9

28

19

3a

26

12 27a

13

9a

76

34

36a

12

50

11

20

39

10

50

23

35

58

14

4/2

18

29

30

12

27

9b

21

36b

17

21

11

6a

25

58

24

10/3

2a

17

20

11

10a

43

26

27

37

12b12a

16

17a

24

13

38b

31

62

46b

22

34

38

19

21

41

20

31a

53

12

28

13

14

2b

46a

54

29

20

14

36

51

20

23

33

52

11

27

29
28

13

12a

12

42

16a

49a

18

18

13

21

33

52

22

38a

16

8/2

20

4

16

78

24/2

27a

28a
29a

38c/3

28

24a

11

12/2

9

20/4

19/2

31/2

24/2

29

26/2

12b/2

20/2

3

10/2

12a/2

58/2

16a

58/3

4

18/2

22/2

58/4

18/3

21/2

24/3

74/2

6/2

20/3

25/3

15/3

15/2

30

20/5

38c

31/2

25/2

12b/3

16/2

15/2

31

11

8

5

   

                       

           

Erforderliche bauliche Lückenschließung zur Erhaltung 
des prägenden Stadtraumes 

Bauliche Lückenschließung bzw. Ausbildung einer 
Raumkante durch freiräumliche Gestaltung 

Maßnahmen und 
Handlungsfelder

Aufwertung städtischer Plätze und Straßenräume 

Entwicklung von nicht angemessen genutzten/gestalteten 
Freiflächen  im Rahmen eines Gesamtkonzeptes  
Grünanlage Elsteraue (Grün-, Sport- und Freizeitflächen) 

Entsiegelung/Begrünung/Aufwertung von Wohnumfeld 
und Flächen innerhalb baulich geprägter Räume  

Ergänzung/Aufwertung mit freiräumlicher 
Nutzungszuführung 

Errichtung öffentlicher Parkierung unter Baumraster

Erstellung eines vertiefenden Konzeptes

II. Grün

III. Verkehr

IV. Prioritäre Interventionsbereiche 

Sicherung des raumwirksamen Baumbestandes

Gestaltung von Brandwänden 

Entwicklung von Raumkanten über 
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9.6 Finanzierungsbedarf 

In der folgenden Tabelle sind die strategisch wichtigsten Maßnahmen mit Grobkosten zusammengestellt, die 
die Stadt entweder selber umsetzen oder zumindest initiieren und begleiten sollte:  
 
Maßnahme Kostenansatz Einheit Kosten brutto
übergeordnete/ planerische Maßnahmen
Kümmerer 
zzgl. Miete und Nebenkosten sofern nicht zusätzlicher Mitarbeiter der Stadtverwaltung 40h/Woche, 50 Euro/h netto 123.760 Euro/Jahr
Erstellen vertiefender Konzepte 12.000 Euro

Parkgasse Gutachterverfahren: 3 x 2.000 Euro 6.000 Euro
Innenstadteingang Pohlitzer Weg Gutachterverfahren: 3 x 2.000 Euro 6.000 Euro
Marstallgelände B-Plan, Kosten werden anteilig vom Investor getragen

Stadtraum und Stadtbild 1.568.000 Euro
Aufwertung städtischer Plätze 1.568.000 Euro

Brunnengasse/ Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße 160 Euro/m² 1.600 m² 256.000 Euro
Übergang Goethepark in die Poststraße 160 Euro/m² 500 m² 80.000 Euro
Gartenweg / Rudolf-Breitscheid-Straße 160 Euro/m² 1.700 m² 272.000 Euro
Vorplatz Bahnhof 160 Euro/m² 2.800 m² 448.000 Euro
Elsterplatz 160 Euro/m² 3.200 m² 512.000 Euro

Grün 1.232.500 Euro
Entwicklung von Brachen im Rahmen eines Gesamtkonzepts Elsteraue 782.500 Euro

Fläche ehem. Greika II/2 50 Euro/m² 2.900 m² 145.000 Euro
Brache in Verlängerung Wiesenstraße (Zeddelwiesen) zzgl. Grundstücksankauf 50 Euro/m² 8.000 m² 400.000 Euro
Renaturierung Parkplatz Elsterflussbett 50 Euro/m² 4.750 m² 237.500 Euro

Errichten eines Grünkorridors entlang der Hauptachsen 450.000 Euro
Neustadtring zzgl. Grundstücksankauf 30 Euro/m² 15.000 m² 450.000 Euro

Verkehr 7.856.250 Euro
Straßenumbaumaßnahmen / Aufwertung des öffentlichen Raums Altstadt 1.230.000 Euro

Friedrich-Naumann-Straße 1.200 Euro/m 185 m 222.000 Euro
Obere Silberstraße 1.200 Euro/m 190 m 228.000 Euro
Untere Silberstraße 1.200 Euro/m 190 m 228.000 Euro
Weberstraße 1.200 Euro/m 190 m 228.000 Euro
Friedhofstraße 1.200 Euro/m 80 m 96.000 Euro
Parkgasse (punktuelle Aufwertung durch Belagswechsel) 600 Euro/m 380 m 228.000 Euro

Straßenumbaumaßnahmen / Aufwertung des öffentlichen Raums Neustadt 3.882.000 Euro
Rudolf-Breitscheid-Straße 1.200 Euro/m 560 m 672.000 Euro
Rosa-Luxemburg-Straße 1.200 Euro/m 515 m 618.000 Euro
Gotthold-Roth-Straße 1.200 Euro/m 320 m 384.000 Euro
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1.200 Euro/m 130 m 156.000 Euro
Südstraße 1.200 Euro/m 90 m 108.000 Euro
Bahnhofstraße 1.200 Euro/m 120 m 144.000 Euro
Heinrich-Fritz-Straße 1.200 Euro/m 300 m 360.000 Euro
Salzweg 1.200 Euro/m 270 m 324.000 Euro
Steilweg 1.200 Euro/m 50 m 60.000 Euro
Zentastraße 1.200 Euro/m 280 m 336.000 Euro
Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße 1.200 Euro/m 70 m 84.000 Euro
Poststraße 1.200 Euro/m 180 m 216.000 Euro
Stavenhagenstraße 1.200 Euro/m 115 m 138.000 Euro
Verbindung Rosa-Luxemburg-Straße - Hainbergbrücke 1.200 Euro/m 85 m 102.000 Euro
Verbindung Elsterplatz - Elsteraue 1.000 Euro/m 70 m 84.000 Euro
Verbindung Elsterplatz - Carolinenstraße 1.200 Euro/m 80 m 96.000 Euro

Herstellung neuer Wegeverbindungen 166.250 Euro
Verlängerung Elsterradweg Gartenweg 6 bis Ausfahrt Parkplatz Elsterflussbett 190 Euro/m 450 m 85.500 Euro
Verlängerung Elsterradweg nach Süden (Unterquerung stillgelegte Bahnstrecke) 190 Euro/m 70 m 13.300 Euro
Verbindung Carolinenstraße - Rudolf-Breitscheid-Straße 190 Euro/m 90 m 17.100 Euro
Verlängerung der Nahmmacherstraße - Elsterradweg 190 Euro/m 65 m 12.350 Euro
Verlängerung Wiesenstraße 190 Euro/m 100 m 19.000 Euro
Verbindung Carolinenstraße - Heinrich-Fritz-Straße 190 Euro/m 100 m 19.000 Euro

Errichtung öffentlicher Parkierung unter Baumraster 328.000 Euro
Erweiterung Parkplatz Landratsamt 80 Euro/m² 2.200 m² 176.000 Euro
Neustadtring 80 Euro/m² 1.900 m² 152.000 Euro

Errichtung eines Parkhauses 2.250.000 Euro
Am Kreisel 9.000 Euro/Stellplatz 250 Stellplätze 2.250.000 Euro  
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9.7 Kommunale Umsetzungsstrategie 

Was kann die Stadt Greiz tun, um die Umsetzung des Innenstadtkonzeptes zu befördern? 
 
Angesichts der knappen kommunalen Haushaltsmittel sowie der nur sehr begrenzt verfügbaren Fördermög-
lichkeiten kann die Stadt nur noch im Einzelfall durch eigene investive Maßnahmen oder durch die Förderung 
privater Investitionen zur Umsetzung des Innenstadtkonzeptes beitragen. Ihre zentrale Aufgabe wird in Zukunft 
darin bestehen, die Rahmenbedingungen für privates Investment zu schaffen oder zu verbessern und die In-
vestoren gezielt anzusprechen, damit sie diese Möglichkeiten besser nutzen. 
 
Im Wesentlichen bedeutet dies  
 

• Gesamtstädtische Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik  
Grundlage jeder Entwicklung ist, dass die Menschen vor Ort Arbeit und Einkommen haben und das 
Vertrauen, dass dies auch so bleibt. Der Standort Greiz ist für großflächige/ transportintensive Gewer-
beansiedlungen mangels direkter Anbindung an das Bundesautobahnnetz und aus topografischen 
Gründen nur bedingt geeignet. Dennoch gab und gibt es einen industriellen und gewerblichen Kern, 
der ausbaufähig ist. Darüber hinaus bieten sich aber weitere Ansatzpunkte für wirtschaftliche Entwick-
lung, die u.a. in den Bereichen Tourismus, Dienstleistung (z.B. für die Zielgruppe älterer Menschen) 
sowie den regionalen Versorgungsfunktionen (z.B. Einzelhandel, Bildung, Kultur, Gesundheitswesen) 
liegen. Auch in der hohen Wohnqualität bei niedrigen Mietpreisen liegen Chancen für standortunab-
hängige Aktivitäten z.B. in den Sektoren IT- und Kreativwirtschaft. Diese Potenziale müssen seitens 
der Stadt noch besser vermarktet werden.   
 

• Gesamtstädtische Wohnungspolitik 
Wenn es gelingen soll, neue Bewohner für die Innenstadt zu gewinnen, setzt dies voraus, dass dieser 
Standort konsequent entwickelt und beworben wird. Das Standortprofil Innenstadt muss so überzeu-
gend sein, dass es für möglichst viele Zielgruppen den Vorzugsstandort darstellt. Dabei spielt der 
Preis eine wichtige, wenngleich nicht die entscheidende Rolle, es geht vielmehr um das Paket der 
Qualitäten.   
 
Mit dem STEK 2003 hat die Stadt Greiz den Weg eingeschlagen, den Wohnungsmarkt und die Innen-
stadt durch Rückbau von nicht mehr vermietbaren DDR-Geschosswohnbauten in Stadtrandlage zu 
unterstützen. Hier werden für die Wohnungsunternehmen die Handlungsspielräume zwar geringer, 
aber dennoch sollte die Stadt weiterhin auf entsprechende Rückbauleistungen hinwirken, da die Ein-
wohnerverluste bis auf weiteres fortschreiten werden. Zu viel Leerstand würde sich aber negativ auf 
die erzielbaren Mietpreise, die Rentabilität von Sanierungsinvestitionen und damit auf die Chancen für 
eine Kreditfinanzierung auswirken. Es muss hier mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass es nicht 
darum geht, die Menschen aus ihrer vertrauten Wohnung in einem „Plattenbaugebiet“ zu vertreiben. 
Dies war auch im bisherigen Stadtumbau nie der Fall, wie ja auch die hohe Zahl der Umzüge inner-
halb der „Plattenbaugebiete“ belegt. Angesichts der relativ altershomogenen Einwohnerstruktur in den 
„Plattenbaugebieten“ sollte aber mit dem anstehenden Generationenwechsel die Chance genutzt 
werden, weitere Objekte vom Markt zu nehmen, um die siedlungsstrukturelle Rückführung auf die In-
nenstadt (wie sie sich ja in den Einwohnerzahlen der letzten Jahre abbildet) zu unterstützen.  
 

• Konsequente Aufwertung Wohnstandort Innenstadt  
Das Wohnungsangebot in der Innenstadt richtet sich an die Menschen, die die Qualitäten der Innen-
stadt erkennen und nutzen wollen. Dazu müssen aber die erwarteten und versprochenen Qualitäten 
auch eingelöst werden. Hier hat die Stadt ein breites Feld von möglichen Maßnahmen (öffentlicher 
Raum, öffentliches Grün, Wohnumfeld, soziale Infrastrukturen, Bildung und Kultur), die sie in vielen 
kleineren oder größeren Schritten abarbeiten kann.  
 

• Verkehrskonzept (inkl. Stellplätzen, Infrastrukturen)  
Die Stadt Greiz hat seit 1990 durch vielfältige bauliche und organisatorische Maßnahmen die stadt-
planerisch zweckmäßige Neuordnung des innerstädtischen Verkehrssystems weitgehend realisiert. 
Die der Neuordnung zugrunde liegenden Konzepte sind weiter konsequent zu beachten und umzu-
setzen. Da die erforderliche Infrastruktur im Wesentlichen bereits geschaffen wurde, nimmt die Bedeu-
tung für deren angemessene Nutzung künftig zu. Das betrifft die effiziente Bewirtschaftung der öffent-
lichen Stellplätze und den Betrieb des ÖPNV ebenso wie die verkehrsorganisatorischen Maßnahmen 
im Straßennetz. Die an den Rändern der flächenhaft beruhigten Gebiete verlaufenden, zum Teil hoch 
belasteten Hauptnetzstraßen bedürfen der gesonderten planerischen Zuwendung. Zur Gewährleis-



Innenstadtkonzept Greiz  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 91 

tung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen ist dort neben passiven Schallschutzmaßnahmen die 
Einführung von Tempolimits dringend geboten. 
 

• Vorbildhafter Umgang der Stadt und der Städtischen Unternehmen mit historischer Bausubstanz 
und Neubau 
Die Stadt muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die in ihrem Eigentum befindlichen Gebäude 
von den Bürgern mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet werden. Erhaltung historischer Substanz 
von den privaten Eigentümern einzufordern kann nur dann glaubhaft wirken, wenn die Stadt dieselben 
hohen Anforderung an sich selbst stellt und belegt, dass Erhaltung machbar ist und wesentlich zur 
Qualität der Innenstadt beiträgt. Diese Haltung muss die Stadt auch von der GFD einfordern. 
 

• Gezielte Ansprache der Eigentümer unsanierter und leer stehender Gebäude 
Die Arbeit in den beiden Pilotgebieten hat deutlich gemacht, wie wichtig und aktivierend die direkte 
Ansprache der Eigentümer ist. Hier liegt ein großes Wirkungsfeld, das dringend kompetent und konti-
nuierlich besetzt werden muss. Wichtig ist dabei der Brückenschlag zu den Ämtern der Stadtverwal-
tung, damit die Eigentümer frühzeitig verbindliche Aussagen zu ihren Vorhaben bekommen können. 

o Beratung zur Sanierung 
o Beratung zur Finanzierung (insb. Förderung) 
o Anstoß zum Verkauf, ggf. Vermittlung von Interessenten 
o Sonderthema: Erbengemeinschaft: Oft führen Erbengemeinschaften zu einem völligen Still-

stand der Entwicklung und zu Handlungsunfähigkeit. Im direkten Kontakt mit einem oder 
mehreren Mitglieder der Erbengemeinschaft können aber oftmals Wege gefunden werden, 
die für die Eigentümer und die Immobilie neue Perspektiven eröffnen. 

 
• Unterstützung zur Gründung von Bauherrengemeinschaften 

Auch in Greiz sind viele Immobilien für eine Familie zu groß und für professionelle Investoren und 
Vermieter zu klein. Dieses Dilemma kann mitunter durch die Gründung von Bauherrengemeinschaften 
aufgelöst werden, die durch Beratung unterstützt werden können, um das große Erfahrungswissen, 
das hier bereits vorhanden ist, auch in Greiz nutzbar zu machen. 
 

• Erstellen von Blockkonzepten mit Eigentümern 
Viele Investitionen werden verzögert oder unterlassen, weil keine Planungssicherheit bezüglich der 
Entwicklungen im Umfeld besteht, bzw. weil strukturelle Probleme nicht ohne die Mitwirkung weiterer 
Eigentümer lösbar sind. Die Erarbeitung von Blockkonzepten im engen Austausch mit den Eigentü-
mern ist ein Weg, Probleme offen zu legen und im direkten Gespräch mit den unmittelbar Betroffenen 
Lösungen zu finden. Im Ergebnis eines solchen Planungsprozesses sind dann weitere Schritte zu klä-
ren, wie z.B. die Durchführung einer Flurstücksneuordnung oder einer gemeinsamen Blockentker-
nung. 
 

• Aktive Einwirkung auf die Entwicklung von Problemimmobilien  
Auch in Greiz gibt es eine Reihe von Immobilien, die einerseits besonders erhaltenswürdig sind, ande-
rerseits aber keinen Investor finden, weil die Risiken einer Sanierung zu groß erscheinen. Hier kann ei-
ne gezielte und zeitlich auf eine Übergangsphase limitierte Intervention der Stadt dazu beitragen, dass 
die Risiken kleiner, überschaubarer und damit das Objekt für einen Investor attraktiv werden. Je nach 
Situation kann diese Intervention umfassen: Sicherungsmaßnahmen, Aufbereitung (z.B. Entkernung, 
Rohbauherstellung, Freiraumberäumung), Grundstücksneuordnung, Nutzungskonzepte, Beratung po-
tenzieller Interessenten und Verkauf. Dies gilt insbesondere für die Immobilien der GFD. 
 

• Entwicklung von Brachen 
Da infolge von jahrzehntelanger Verwahrlosung viele Gebäude bereits abgerissen werden mussten, 
sind städtebauliche Strukturen gestört. Die Baulücken oder Brachen müssen einer strukturverträgli-
chen neuen Nutzung zugeführt werden, mitunter auch als nichtbauliche Zwischennutzung, bis eine 
bauliche Investition umgesetzt werden kann. Im Einzelfall sind sinnvolle Zwischenlösungen auch als 
Dauernutzung denkbar. Hierzu gibt es aus vielen Städten Ansätze, die mit den Eigentümern diskutiert 
werde müssen, um diese Lücken schließen zu können (z.B. Patenschaften, Studentenprojekte (evtl. 
Zusammenarbeit mit Bauhaus Uni, den FH Erfurt und Zwickau)). 
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• Marketing 
Die Frage, wie ein Standort wahrgenommen wird und wie er sich in der Folge entwickelt, hängt ent-
scheidend davon ab, wie die Stadt diesen Standort in der Öffentlichkeit vermarktet. Dabei geht es 
nicht nur um Plakate oder Flyer, die die Attraktivität des Standorts vermitteln, gerade in Greiz ist das 
Feld der dringend notwendigen Marketingaktivitäten erheblich breiter:  

o „Börse“ / Vermittlung von Immobilien, Projektideen, Architekten, Bauherrengemeinschaften 
etc. 

o Events / „Tag der offenen Tür“ für Objekte oder Grundstücke, die zur Verfügung stehen 
o Vermarktung von guten Beispielen bzw. guten Projektideen 
o Imagewerbung Wohnstandort Innenstadt 
o Internetseite(n) 
o Pressearbeit 

 
In der Zusammenfassung der hier dargestellten Elemente der kommunalen Umsetzungsstrategie wird deutlich, 
dass die Innenstadt einen „Kümmerer“ braucht, der sich dieser Aufgaben annimmt und ihre Behandlung an-
stößt, steuert und auch die Qualitätssicherung übernimmt. Das sind klassische Aufgaben für eine offensiv ver-
standene Sanierungsberatung, sie könnte im Falle Greiz vom Sanierungsbeauftragten KEM übernommen wer-
den, sofern er entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Personal zur Verfügung hat. Sinnvollerweise wäre 
dazu eine zentrale Anlaufstelle im Plangebiet einzurichten mit regelmäßigen Sprechstunden. Für die Förderung 
der damit verbundenen Personal- und Sachkosten sollte geprüft werden, ob für die Entlohnung von verwal-
tungsexternen Bearbeitern das Programm der Städtebauförderung SOP (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) ge-
nutzt werden kann, das nicht nur die Bedeutung solcher nicht investiver Maßnahmen für die Vorbereitung von 
Investitionen anerkennt, sondern auch nach aktuellem Stand in den kommenden Jahren über eine zunehmen-
de  Mittelausstattung verfügen dürfte (Voraussetzung einer Förderung ist, dass diese Aufgabe nicht einem Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung übertragen wird). Die Rolle des Kümmerers sollte zunächst auf 3 Jahre begrenzt 
und kontinuierlich bezüglich ihrer Effizienz überprüft werden. Eine erfolgversprechende Antragstellung ist kurz-
fristig mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abzustimmen.  
 
Um den in vielen Fällen für eine Substanzerhaltung bzw. Substanzentwicklung zwingend erforderlichen Eigen-
tümerwechsel und eine marktgerechte Aufbereitung der besonders problematischen Liegenschaften zu beför-
dern, sollte der Sanierungsbeauftragte (bzw. der Kümmerer) in die Lage versetzt werden, treuhänderisch für 
die Stadt Greiz agieren zu können z.B. bei der Ersteigerung von stadtbildprägenden Gebäuden mit schlechtem 
Sanierungsstand aus Insolvenzen zwecks vorübergehender Übernahme in das Treuhandvermögen und der 
Durchführung von Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen. Aufgabe des Treuhänders wäre anschließend 
auch, diese Liegenschaften geeigneten Eigentümern zuzuführen, die dann die Sanierung bei besser über-
schaubarem baulichem und finanziellem Aufwand durchführen. 
Mit diesem neuen strategischen Ansatz wird ein Paradigmenwechsel in der Sanierung der Innenstadt Greiz 
eingeleitet, mit dem die vielfältigen Vorleistungen der Stadt für eine Verbesserung der Standortqualität in Alt- 
und Neustadt mehr Wirkung entfalten können.  
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10 Anhang 

10.1 Beteiligungsprozess 

Im Rahmen der Bearbeitung wurden folgende Beteiligungsschritte durchgeführt.  
 

• 10.5.2012 Workshop Schlüsselpersonen 
 

• 11. und 12.7.2012 1. Planungswerkstatt Altstadt und Neustadt 
 

• 10. und 11.7.2012 2. Planungswerkstatt Altstadt und Neustadt 
 

• 22.10.2012 Abschlussworkshop (Schlüsselpersonen, Teilnehmer Planungswerkstätten und interes-
sierte Bürger) 

 
• 28.11.2012 Arbeitsgruppe Stadtumbau  

 
 
 

10.2 Beispiel für die Entwicklung einer Einkaufs-, Dienstleistungs- und Handwerkerpassage – Die Kunst-
hofpassage Dresden 
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10.3 Auswertungen Bevölkerung  
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Abb. 47: Absolute Einwohnerentwicklung in der Gesamtstadt und nach Quartiersgruppen 2003 bis 2010, Quelle: Stadt 
Greiz 
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Abb. 48: natürliche Bevölkerungsentwicklung von 2003 bis 2020 in der Gesamtstadt 
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Abb. 49: Wanderungen aus Zu- und Wegzügen von 2003 bis 2010 in der Gesamtstadt 
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Abb. 50: Stand der Haushalte im Untersuchungsgebiet 2010 – absolut, Quelle: Stadt Greiz 
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Abb. 51: prozentuale Entwicklung der Bevölkerung Gesamtstadt nach Altersgruppen 2003 bis 2010, Quelle: Stadt 
Greiz 
 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Altersgruppen in Jahren

Pr
oz

en
t

Altstadt 5,2 8,2 2,1 7,1 18,3 31,4 11,6 16,1

Neustadt 7,8 9,6 0,8 8,8 21,2 30,4 9,9 11,5

Ostrand 4,8 9,3 2,6 6,9 20,0 36,0 10,5 10,0

Westrand 5,2 7,8 2,0 7,0 18,7 33,8 11,6 14,0

unter 6 6 bis 15 15 bis 18 18 bis 25 25 bis 40 40 bis 65 65 bis 75 75 älter

 
Abb. 52: Altersaufbau in den Teilgebieten des Untersuchungsgebietes 2010 in Prozent, Quelle: Stadt Greiz 
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Summe 
Einwohner 
< 15 Jahre

Summe 
Einwohner  15-
65 Jahre

Summe 
Einwohner 
> 65 Jahre

Jugend-
quotient 

Alten-
quotient

2010 2.086 13.041 6.631 16,0 50,8
2015 1.920 11.652 6.452 16,5 55,4
2020 1.732 9.956 6.674 17,4 67,0
2025 1.526 8.602 6.659 17,7 77,4
2030 1.318 7.179 6.764 18,4 94,2  

Abb. 53: Entwicklung der Jugend- und Altenquotienten6, Quelle TLS, eigene Berechnung GRAS 
 
 
 

9. KBV 10. KBV 11.KBV 12. KBV
reale 
Entwicklung

1989 33.861
1990 32.829
1991 31.987
1992 31.532
1993 30.879
1994 30.206
1995 29.402
1996 28.610
1997 27.992
1998 27.324
1999 26.706 26.706
2000 26.096 26.177
2001 25.526 25.605
2002 24.984 25.037
2003 24.464 24.591
2004 23.971 24.199 24.199
2005 23.505 23.794 23.764
2006 23.077 23.417 23.368 23.368
2007 22.668 23.057 22.978 22.936
2008 22.277 22.706 22.610 22.548
2009 21.900 22.362 22.239 22.150
2010 21.538 22.024 21.867 21.757 21.792
2011 21.191 21.693 21.501 21.398
2012 20.852 21.365 21.137 21.046
2013 20.516 21.037 20.781 20.697
2014 20.189 20.712 20.426 20.360
2015 19.865 20.388 20.076 20.024
2016 19.651 20.065 19.735 19.690
2017 19.432 19.739 19.397 19.358
2018 19.207 19.410 19.053 19.024
2019 18.979 19.079 18.711 18.689
2020 18.743 18.747 18.370 18.362
2021 18.047
2022 17.732
2023 17.416
2024 17.102
2025 16.787
2026 16.475
2027 16.162
2028 15.855
2029 15.554
2030 15.262  

Abb. 54: Vergleich Bevölkerungsvorausberechnungen und reale Einwohnerentwicklung, Quelle: TLS 
 

                                                           
6 Definition Altenquotient: Verhältnis der älteren Generation (> 65 Jahre) zur mittleren Generation (15-65 Jahre) 
Definition Jugendquotient: Verhältnis der jüngeren Generation (< 15 Jahre) zur mittleren Generation (15-65 Jahre) 
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10.4 Auswertungen Wohnungsmarkt 
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Abb. 55: Baufertigstellungen (neu errichtete Wohngebäude) im Landkreis Greiz, Quelle TLS 
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Abb. 56: Baufertigstellungen (neu errichtete Wohngebäude) in Thüringen, Quelle: TLS 
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Abb. 57: Baufertigstellungen (Baumaßnahmen  an bestehenden Gebäuden) in der Stadt Greiz, Quelle: TLS 
 



Innenstadtkonzept Greiz  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 99 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Stadt Greiz 1,26 0,28 1,50 0,70 2,36 1,68 0,35 0,96 -0,04 0,33 0,42 0,04 0,04 0,04 0,32

Landkreis Greiz 1,14 0,79 0,99 1,13 1,74 1,04 0,45 0,46 0,16 0,36 0,40 0,15 0,15 0,14 0,19

Thüringen 0,95 0,91 1,31 1,18 1,29 0,79 0,84 0,45 0,40 0,38 0,27 0,25 0,28 0,29 0,23

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Abb. 58: Baufertigstellungen (Baumaßn. an bestehenden Gebäuden) pro 1.000 Einwohner, Quelle: TLS, eigene Be-
rechnung GRAS 
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Abb. 59: Bauabgänge im Landkreis Greiz, Quelle: TLS 
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Abb. 60: Bauabgänge in Thüringen, Quelle: TLS 
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Abb. 61: Wohnungsbestand und Leestand nach Teilbereichen im Untersuchungsgebiet 2010/2011 in WE und %, 
Quelle: Stadt Greiz 
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Abb. 62: Einwohner nach Teilbereichen im Untersuchungsgebiet 2010/2011 in WE und %, Quelle: Stadt Greiz 
 
 

32,9
38,7

24,6

34,6 34,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Altstadt Neustadt Westrand Ostrand Innenstadt

 
Abb. 63: Leerstandsquoten im Untersuchungsgebiet und in den Teilräumen 2010/2011 in %, Quelle: Stadt Greiz 
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Abb. 64: Wohnungsbelegung und Haushaltsgrößen im Untersuchungsgebiet und in den Teilräumen 2010/2011, Quel-
le: Stadt Greiz 
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Abb. 65: Wohnungsbelegung im Untersuchungsgebiet - differenziert nach ausgewählten Eigentümern 2010/2011, 
Quelle: Stadt Greiz 
 

Bestand 
in WE

Anteil am 
Gesamt-
bestand in %

Anzahl 
unsanierte 
Gebäude

Anzahl 
Leerhäuser

Leerstand 
in WE

Anteil am 
Gesamt-
leerstand in %

Leerstands-
quote

Untersuchungsgebiet 2.755 100 95 114 955 100 34,7
Städt. Gesellschaften 207 7,5 19 10 90 9,4 43,5
Gewog 169 6,1 2 2 27 2,8 16,0
Stadt 46 1,7 8 3 20 2,1 43,5
Summe ausgewählte Eigentümer 422 15,3 29 15 137 14,3 32,5  
Abb. 66: Datentabelle Wohnungsbestand und Leerstand ausgewählter Eigentümer 
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